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Beginn der Sitzung: 15 Uhr 2 Minuten. 

Präsident Hanauer: Ich eröffne die 127. Sitzung 
des Bayerischen Landtags. Ich übergebe die Liste 
der entschuldigten Kollegen zu Protokoll.*) 

Ich darf vorweg in unserer Mitte Jlerrn Kollegen 
Minister Dr. 0 e c h s 1 e begrüßen und ihm wün
schen, daß der Gesundungsprozeß weiter befriedi-

*) Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt oder beurlaubt die Ab
geordneten Bachmann Georg, Bachmann Wilhelm, Dr. 
Baumgartner, Groß, Kiene, von Knoeringen, Mergler, 
Müller Friedrich, Dr. Oeckler, Dr. Pirkl, Sehaller Hel
mut, Schaller Wilhelm, Schuster, Suttner und Wolff. 
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gend verläuft, bis die Gesundheit wieder voll her
gestellt ist. 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, Ho
hes Haus! Zu Beginn der heutigen Sitzung obliegt 
mir die traurige Pflicht, Ihnen das Ableben des 
früheren Mitglieds des Bayerischen Landtags, Herrn 
Staatsminister a. D. Josef Seifried, mitzuteilen. 

(Die Abgeordneten erheben sich) 

Herr Josef Seifried, am 9. Mai 1892 in München ge
boren, war nach Absolvierung der Oberrealschule 
im Zeitungswesen tätig. Bereits frühzeitig widmete 
er sich aktiv der Politik. Von 1928 bis 1933 gehörte 
er schon dem Bayerischen Landtag an. Während 
dieser Zeit hat er sich mit Erfolg mit Wirtschafts
fragen, Verkehrs- und Besoldungsfragen befaßt. 
Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozia
listen wurde seine politische Tätigkeit jäh unter-· 
brochen. Er hatte in der damaligen Zeit viel Leid 
zu ertragen. 1945 stellte er sich sofort tatkräftig 
dem Wiederaufbau unserer bayerischen Heimat zur 
Verfügung. Er wurde ins Kabinett berufen und ge
hörte ihm als bayerischer Staatsminister des Innern 
bis 1947 an. In die Verfassunggebende Landesver
sammlung gewählt war er Abgeordneter des Baye
rischen Landtags bis 1950. Seine reichen parlamen
tarischen Erfahrungen kamen besonders in den 
Ausschüssen für den Staatshaushalt, für Verfas
sungsfragen und für Geschäftsordnung zur Geltung. 
Alle, die ihn kannten, haben ihn wegen seines ruhi
gen, freundlichen Wesens und seiner verbindlichen 
Art schätzen gelernt. Durch seine hohe Pflichtauf
fassung verschaffte er sich überall Ansehen und 
Achtung. Aus Gesundheitsgründen mußte er 1950 
seine aktive politische Laufbahn beendigen. Seire 
großen Verdienste wurden besonders gewürdigt 
durch die Verleihung des Bayerischen Verdienst
ordens. Wir werden dem Verstorbenen stets ein 
ehrendes Gedenken bewahren. 

Sie haben sich zum Zeichen der Trauer von den 
Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. 

Über den Verlauf der .Tagesordnung möchte ich 
im Einvernehmen mit dem Ältestenrat dem Hohen 
Hause folgendes vorschlagen: Zunächst rufe ich auf 
Mündliche Anfragen, von denen ich hoffe, daß sie 
uns nicht allzulange beschäftigen. Darf ich ganz 
generell noch einmal festhalten oder wieder ein
mal betonen, daß in der Fragestunde nur das Recht 
besteht, eine Frage zu stellen, und daß die ge
schäftsordnungsmäßige Befugnis zu einer Frage 
zweifellos überschritten ist, wenn es sich um ein 
ganzes Fragenbündel handelt,· das dem jeweiligen 
Ressortminister unterbreitet wird. 

Nach den Mündlichen Anfragen möchte ich dann 
die Punkte 4 und folgende aufrufen und werde 
Ihnen zu gegebener Zeit vorschlagen, die Ausspra
che zu den Punkten 5 bis 8 nach der Berichterstat
tung gemeinschaftlich durchzuführen. Es handelt 
sich um den im Sachzusammenhang stehenden 
Komplex der Universitätsprobleme. 

Morgen früh um 9 Uhr beginnt die auf 3 Stun
den, je l1/2 Stunden, festgesetzte Aussprache zum 

Nachtragshaushalt mit vorausgehender Bericht
erstattung, so daß wir dann am Nachmittag mit der 
Schlußrede des Herrn Finanzministers beginnen, 
danach die Abstimmungen durchführen und schließ
lich die Tagesordnung fortsetzen können, soweit wir 
heute, vor allem mit den Punkten 5 bis 8, nicht 
zu Ende gekommen sein sollten. Es ist mein Be
mühen, nach Möglichkeit den Donnerstag, zumin
dest zum größten Teil, für noch notwendige Aus
schußsi tzungen frei zu halten. Ich darf die Herren 
Ausschußvorsitzenden bitten, sich entsprechend ein
zurichten. 

Den Rest der Tagesordnung, die noch nicht er
ledigten Anträge, werde ich dann am Freitag früh 
aufrufen, wobei es uns vorbehalten bleibt, bei weit
gehend erledigter Tagesordnung eventuell den Be
ginn der Sitzung etwas zu verschieben - wir wer
den außerdem noch mit einer Nachtrags -
t a g e s o r d n u n g rechnen müssen -, weil erst 
am Freitag um 9 Uhr der Senat tagt und wir seine 
Ergebnisse zu einer Reihe von Gesetzen noch ab
warten müssen. 

Meine Damen und Herren, darf ich um Ihr Ein
verständnis bitten, außerhalb der Tagesordnung 
noch eine Angelegenheit zu behandeln, die einer 
klärenden Berichtigung bedarf. Ich möchte noch ein
mal aufrufen die Angelegenheit 

Wahl eines nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
·des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. 

Das Hohe Haus hat am 22. Mai dieses Jahres be
schlossen, den Herrn Abgeordneten Dr. Keller „an
stelle des Abgeordneten Dr. Paul W ü 11 n er " auf 
Vorschlag seiner Fraktion nach dem Fraktions
austritt des Herrn Dr. Paul Wüllner als nichtbe
rufsrichterliches Mitglied des Bayerischen Verfas-

. sungsgerichtshofs zu wählen (Beilage 3047). 

Der Herr Präsident des Bayerischen Verfassungs
gerichtsho~s hat in einem an mich gerichteten 
Schreiben vom 2. Juli 1962 darauf hingewiesen, daß 
bei der Durchführung dieses Beschlusses gewisse 
Unklarheiten vorhanden seien, da der Herr Ab
geordnete Dr. W ü 11 n er aut die Mitgliedschaft im 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof nicht verzich
tet habe und auf Grund der verfassungsmäßigen 
und n'ach dem Gesetz vorhandenen Rechte dazu 
auch nicht angehalten werden könne. 

Zur Bereinigung dieser Angelegenheit schlage 
ich daher im Einvernehmen mit dem Ältestenrat 
und auf Anregung des Herrn Präsidenten des Baye
rischen Verfassungsgerichtshofs dem Hohen Hause 
vor, den Beschluß der Vollversammlung vom 22. Mai 
1962 dahingehend zu berichtigen, daß die Worte 
„anstelle des Abgeordneten Dr. Paul Wüllner" ent
fallen. Die praktische Auswirkung wäre, daß für 
den noch offenen Rest der Zugehörigkeit zum Ver
fassungsgerichtshof in dieser Amtsperiode die bei
den Herren, Herr Dr. Wüllner und Herr Dr. Keller, 
~bwechselnd zu Sitzungen einberufen werden. 

Der Beschluß der Vollversammlung hätte dann 
folgenden Wortlaut, den ich 'Ihnen hiermit vor
schlage: 

Der Bayerische Landtag hat in seiner heuti
gen öffentlichen Sitzung Herrn Abgeordneten 
Dr. Wilfried K e 11 er als nichtberufsrichter-
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liches Mitglied des Bayerischen Verfassungs
gerichtshofs gewählt. 

Wer dem beitreten will, den darf ich bitten, sich 
vom Platz zu erheben. - Danke. Die Gegenprobe! 
- Stimmenthaltungen? - 6 Stimmenthaltungen. 
Bei 6 Stimmenthaltungen ist das so angenommen. 
Ich stelle die entsprechende Zustimmung des Ho
hen Hauses zu der vorgeschlagenen Änderung fest. 

Wir kommen dann zu Punkt 1 der Tagesordnung, 
zu den 

Mündlichen Anfragen gemäß § 78 der Ge
schäftsordnung. 

Der Herr Wirtschaftsminister ist inzwischen ein..: 
getroffen; ich kann deshalb mit dem Punkt 1 der 
Tagesordnung beginnen. 

Erster Fragesteller ist der Herr Abgeordnete Dr. 
Merkt. 

Dr. Merkt (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister für Wirtschaft und Verkehr. 

Im Anschluß an eine Tagung des Deutschen Atom
forums in Kahl am Main ist in Presseberichten da
von .die Rede gewesen, daß nach längeren Verhand
lungen mit der Rheinisch-Westfälischen Elektrizi
tätswerk AG über den Standort des Atomgroßkraft
werks in Bayern die Bayerische Staatsregierung 
erst zu Beginn dieses Jahres das RWE auf mög
liche wasserwirtschaftliche Schwierigkeiten bezüg
lich des Standortes aufmerksam gemacht habe. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Wirt
schaft und Verkehr, warum auf diese Schwierig
keiten nicht frühzeitiger hingewiesen wurde. 

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr. 

Staatsminister Dr. Schedl: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren:! Die Anfrage des Herrn Abge
ordneten Dr. Merkt beehre ich mich wie folgt zu 
beantworten: 

Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG 
hat mit Schreiben vom 24. November 1960 das 
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr u. a. um Mitteilung gebeten, ob gegen den 
Raum Bertoldsheim als Standort für ein Atom
kraftwerk Bedenken bestehen. Mit Entschließung 
vom 27. Dezember 1960 hat das Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr zu diesen Fragen u. a. 
ausgeführt: 

„Indessen ist schon jetzt darauf hinzuweisen, 
daß voraussichtlich von seiten der Wasserwirt
schaft schwerwiegende Bedenken gegen die 
Standortwahl erhoben werden. Das Donau
Alluvium zwischen Schäfstall (11 km ,westlich 
des geplanten Standortes) und Stepperg (5 km 
östlich des geplanten Standortes) gilt nämlich 
als Wassererschließungsgebiet für die Trink
wasserversorgung des Industrieraumes Nürn
berg-Fürth-Erlangen, da. alle in der näheren 
Umgebung dieses Industrieraumes vorhande-

nen Reserven in wenigen Jahren restlos aus
geschöpft sein werden. Das Grundwasser in 
dem genannten Abschnitt des Donautales darf 
daher keinesfalls gefährdet werden. 

Dem Vernehmen nach hat die Rheinisch
Westfälische Elektrizitätswerk AG auch einen 
Standort bei Wertingen in die engere Wahl ge
zogen, für den vielleicht Einwände der erwähn
ten Art nicht erhoben werden müssen. Auch 
wäre daran zu denken, ob nicht ein Gelände 
östlich von Stepperg für die geplante Anlage 
in Betracht käme, falls Sie grundsätzlich an 
dem Donauraum zwischen Donauwörth und 
Neuburg festhalten wollen. Andernfalls wäre 
an einen Standort an der unteren Donau, etwa 
im Raum Plattling-Passau, zu denken. 

Es wird gebeten, zu diesen Fragen Stellung 
zu nehmen. 

Außerdem darf zur Vermeidung eines Zeit
verlustes empfohlen werden, gleichzeitig eiri.en 
Antrag zur Überprüfung des Ausweichvor
schlages bei Wertingen zu stellen. Die Lan
desplanungsstelle steht selbstverständlich zu 
einer Besprechung über die Standortfrage gerne 
zur Verfügung." 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete von Knoeringen. 

(Abg. Gräßler: Ich bitte um Zurück
stellung!) 

- Ich stelle die Frage zurück, bis sich das inter
fraktionell geklärt hat. 

Ich rufe auf die Frage 3 und erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Köhler. 

Köhler (GDP): Herr :Präsident, Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Meine Anfrage richtet sich an 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

Die Monatszeitschrift des VdK - „Wille und -
Weg" - rügt in ihrer Juliausgabe 1962 die Tat
sache, daß das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bei Antworten auf Anfragen vonseiten 
der Staatsbürger Gebiihren verlangt. Sie weist 
gleichzeitig darauf hin, daß andere Ministerien, z.B. 
das Staatsministerium für Arbeit und soziale Für
sorge, Auskünfte ohne Gebühren erteilen. 

Ich :frage den Herrn Staatsminister, ob es in die
sem Zusammenhang allgemein gültige Vorschriften 
gibt und ob es nicht möglich ist, insbesondere bei 
Anfragen mit sozialem Hintergrund von einer Er
hebung der Gebühren abzusehen. 

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Maßgebend für Gebührenerhebungen ist das 
Bayerische Kostengesetz vom 17. Dezember 1956. 
Danach ist für Amtshandlungen eine Rahmenge
bühr von einer bis 10 DM zu erheben. Gelegent
liche Auskünfte einfacher Art sind kostenfrei. Das 
Kostengesetz enthält keine Bestimmung, wonach es 
allgemein zulässig wäre, bei Anfragen mit sozia
lem Hintergrund von der Ansetzung einer Gebühr 
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abzusehen. Jedoch kann bei besonderer Härte oder 
bei mangelnder Einziehbarkeit von der Einziehung 
abgesehen werden. Der Rechtsstaat, auf den die ge
nannte Zeitschrift Bezug nimmt, verlangt, daß 
Gesetze von der Exekutive so angewandt werden, 
wie sie beschlossen worden sind. 

(Gut!) 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Drexler. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Drexler (SPb): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! In einigen Bundesländern wurden die Stel
len der Dozenten an den Ingenieurschulen angeho
ben bzw. deren Anhebung in die Wege geleitet. Da
mit entsteht die Gefahr des Abwanderns bester 
Dozenten aus Bayern in diese Länder. 

Ich frage daher den Staatsminister für Unter
richt und Kultus, ob in Bayern die Eingabe des 
Verbandes der Dozenten an bayerischen Ingenieur
schulen ernsthaft erwogen und bereits mit dem 
Haushaltsjahr 1962 die Stellenhebung im Entwµrf 
vorgesehen wird. 

Ich frage ferner an, ob Planstellen für Betriebs
leiter an Ingenieurschulen mindestens nach Besol
dungsgruppe A 11 geschaffen werden, damit auch 
qualifizierte Bewerber eingestellt werden können. 

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Staatsminister Dr. Maunz: Her Präsident, Hohes 
Haus! Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus hat zum ganzen Fragenkomplex in einem 
Schreiben vom 23. November 1961 an den Herrn 
Präsidenten des. Bayerischen Landtags ausführlich 
Stellung genommen. Es handelte sich um die Ein
gabe des Verbandes der Dozenten an bayerischen 
Ingenieurschulen: Wenn die Besoldungsverhältnisse 
einer bestimmten Lehrergruppe geändert werden 
sollen, ergeben sich sogleich·Rückwirkungen auf an
dere Lehrergmppen. Die Frage der Besoldungs
änderung einer Gruppe kann daher nur im Zuge 
einer Änderung der Besoldungsordnung in größe
rem Umfang gelöst werden. Bisher haben sich bei 
der Besetzung von Planstellen bei staatlichen Inge
nieurschulen· keine nennenswerten personellen 
Schwierigkeiten ergeben. 

Bei Ingenieurschulen wurde im Haushalt 1962 
eine Planstelle für ehren technischen Inspektor ge
schaffen. Es handelt sich um einen Einzelfall, da nul' 
eine Ingenieurschule eine solci),e Stelle benötigt hat. 
Wenn weitere Stellen beantragt-werden, wird der 
Bedarf sorgfältig geprüft werden. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Förster. Ich erteile ihm das Wort. 

Förster (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage lautet: Ist noch in dieser 
Legislaturperiode mit dem Schulentwicklungsplan 
zu rechnen? 
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Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Hohes 
Hausi! Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus hat den Entwurf eines Schulentwicklungs
planes fertiggestellt. Es muß aber noch eine Ab
stimmung mit den anderen betei.ligten Ressorts er
folgen. Der Ministerrat wird sich ci.:mnächst mit der 
Angelegenheit befassen. Es wird. ah .,.estrebt den 
Plan möglichst bald bekanntzugeben. ~ ' 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller isL der 
Herr Abgeordnete Hilburger. Ich erteile ihm ci,"\S 

Wort. 

Hilburger (GDP): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister für Wirtschaft und Verkehr. 

Von seiten der Hausfrauen wird im Zusammen
hang mit den so merklich fühlbaren Preiserhöhun
gen im Sektor der allgemeinen Lebenshaltung dar
über klage geführt, daß durch Gewichtsminderun
gen bei fertigverpackten Lebensmitteln eine~··. ver-
schleierte Prl'iserhöhung erreicht wird. · . 

Welche Mcglichkeiten }1estehen, um durch ein·: 
entsprechend( Kontrolle diesem Mißstand abzu-' 
helfen? 

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr. 

Staatsminister Dr. Schedl: Herr Präsident, meine 
Damen und H:erren! ICh beehre mich, die Anfrage 
des Herrn Abgeordneten Hi 1 b ur g er wie folgt 
zu beantworten. 

Von den fertigverpackten Lebensmitteln unter
liegen zur Zeit nur noch Milch und Weißzucker 
den öffentlich-rechtlichen Preisvorschriften. Bei 
Milch und Weißzucker stellt eine Gewichtsvermin-

' derung ohne entsprechende Preissenkung einen 
Preisverstoß dar, der als Ordnungswidrigkeit oder 
in besonders schweren Fällen als Wirtschaftsstraf
tat geahndet wird. Öffentlich-rechtliche Gewichts
vorschriften bestehen andrerseits für Brot, Butter, 
Schmelzkäse und Käsezubereitungen, deren Ver
kauf nur in bestimmten Mengen und bei entspre
chender Gewichtsangabe auf der Packung oder 
dem Behältnis zulässig ist. Eine Gewichtsvermin
derung, die zu einem hiernach unzulässigen Ge
wicht führt, wird als Vergehen bestraft. 

Die Preise aller übrigen fertig verpackten Le
bensmittel unterliegen in bezug auf Preis und Ge
wicht keinen öffentlich-rechtlichen Bindungen mehr. 
Der Einzelhandel ist aber zur Offenlegung des 
Preises und des als handelsübliche Verkaufseinheit 
geltenden Gewichts verpflichtet. Diese Offenlegung 
hat nach § 2 der Verordnung über Preisauszeich
nung bei sichtbar ausgestellten Waren durch An
gabe des Preises und des Gewichts auf einem gut 
lesbaren Preisschild, bei nicht sichtbar ausgestell
ten, sondern zum alsbaldigen Verkauf bereitgehal
tenen Waren durch Angabe des Preises und des 
Gewichts auf einem Preisschild, einem Preisver
zeichnis oder einer aufgelegten Preisliste zu erfol-
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gen. Darüber hinaus schreibt die Lebensmittel
Kennzeichnungs-Verordnung vor, daß bei den mei
sten Lebensmitteln auf der Packung oder dem Be
hältnis in deutlich sichtbarer, leicht lesbarer Schrift 
das Maß oder Gewicht zur Zeit der FÜllung oder 
die Stückzahl angegeben werden muß. Diese Vor
schriften, deren. Nichtbefolgung als Ordnungswid
rigkeit bzw. als Vergehen verfolgt wird, ermögli
chen es dem Verbraucher auch bei solchen abge
packten Lebensmitteln, für die keine öffentlich
rechtlichen Preis- oder Gewichtsvorschriften mehr 
bestehen, etwaige Gewichtsverminderungen zu er
kennen und der gegebenenfalls darin liegenden 
Preiserhöhung durch marktgerechte Konsumwahl 
entgegenzuwirken. 

Pl'äsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Lallinger; ich erteile ihm 
das Wort. 

Lallinger (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an die 
Bayerische Staatsregierung. 

Der Bayerische Landtag hat am 4. Oktober 1955 
folgendem Antrag zugestimmt: 

Die Staatsregierung wird ersucht, unverzüg
lich einen Gesetzentwurf über die Zahlung der 
Ordenspension an die Träger des Bayerischen 
Militär-Max-Joseph-Ordens und über die Zah
lung eines Ehrensoldes an die Inhaber der 
Bayerischen Tapferkeitsmedaille vorzulegen 
und damit dem Landtagsbeschluß vom 27. Ok
tober 1954 Rechnung zu tragen. 

Ich frage die Staatsregierung, bis zu welchem 
Zeitpunkt mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs 
zu rechnen ist. 

Präsident Hanauer: Ich erteile dem Herrn 
Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen 
das Wort. 

Staatssekretär Dr. lippert: Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Nach 
längeren· Beratungen im Bundesrat wurde durch 
das Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
vom 26. Juli 1957 die Auszahlung eines Ehrensolds 
für Träger höchster Kriegsauszeichnungen auf 
Bundesebene ermöglicht. Nach § 11 dieses Geset
zes in Verbindung mit § 1 der Verordnung über 
die Auszahlung des Ehrensolds für Träger höchster 
Kriegsauszeichnungen des ersten Weltkriegs vom 
6. August 1957 erhalten die Träger.·des Bayeri
schen Militär-Max-Joseph-Ordens sowie die Inha
ber der Bayerischen Tapferkeitsmedaille einen Eh
rensold von monatlich 25 DM. Dieser wird seit 
1. Oktober 1956 gezahlt. Es darf deshalb angenom
men werden, daß damit dem Beschluß des Bayeri
schen Landtags vom 4. Oktober 1955 entsprochen 
wurde, zumal der Bayerische Ministerrat in seiner 
Sitzung vom 2. September 1958 beschlossen hatte, 
daß die bundesgesetzliche Regelung beibehalten 
werden solle. 

Die Träger des Bayerischen Militär-Max-Joseph:. 
Ordens hatten ab 1. April 1925 eine Ordenspension 
erhalten, die höchstens 300 RM jährlich nicht über
steigen durfte. Den Inhabern der Bayerischen Tap
ferkeitsmedaille wurden vom· gleichen Zeitpunkt ab 
Ehrenzulagen in Höhe von jährlich 120 bzw. 60 RM 
zugesprochen, die im Jahre 1939 auf einheitlich 
20 RM monatlich erhöht worden waren. Die bun
desrechtliche Regelung geht demnach über diese 
Sätze hinaus. 

In den übrigen Bundesländern werden zusätz
liche Leistungen an Träger höchster Kriegsaus
zeichnungen nicht gewährt. Wenri Bayern davon 
abweicht, wird die durch die bundesrechtliche Re~ 
gelung geschaffene einheitliche Behandlung der 
Auszahlung eines Ehrensoldes gefährdet. 

Präsident Hanauer: Das Wort zu den nächsten 
Fragen hat der Herr Abgeordnete Falk. 

Falk (FDP): Herr Präsident, meine sehr ver
ehrten Da,rnen und·. Herren! Meine Anfrage richtet 
sich an den Herrn Staatsminister für. Unterricht 
und Kultus. . 

Trifft es zu, daß die Fachberater für Jugend
schutz im Schrifttum, wie in einem Schreiben des 
Kultusministeriums an den Beauftragten für das 
Volksbüchereiwesen mitgeteilt wird, keine Ver
gütung erhalten? 

Wie stellt sich der Herr Kultusminister die Tä
tigkeit dieser Fachberater vor, wenn monatlich für 
einen gesamten Regierungsbezirk nur 50 DM Reise
kosten anfallen dürfen? 

Ist dem Herrn Kultusminister bekannt, daß die
se Fachberater laut Bestellungsschreiben vom 22. 
September 1960 jährlich wenigstens einmal in das 
Kultusministerium zu einer Besprechung berufen 
werden sollen, was bis zur Stunde noch nicht ge-
schehen ist? · 

Glaubt der Herr Kultusminister, daß die Un
terstellung der Fachberater unter sogenannte Be
ratungsstellen zweckmäßig ist, nachdem es diese 
Beratungsstellen bisher noch nicht der Mühe wert 
gefunden haben, · Kontakt mit den Regierungs
fa.chberatern aufzunehmen? 

Präsident Hanauer: Die Fragen beantwortet · 
der Herr Staatsminister für Unterricht und Kul
tus. 

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Bei den Fachberatern für Jugend
schutz im Schrifttum handelt es sich um sieben 
Lehrer, die als Staatsbeamte ihre vollen Dienst
bezüge erhalten. Sie haben sich zu den ehrenamt
lichen Aufgaben des Jugendschutzes freiwillig ge
meldet, in Kenntnis der Tatsache, daß für dieses 
Ehrenamt keine Besoldung gewährt wird. Das Mi
nisterium freut sich darüber, daß es Persönlichkei
ten gibt, die eine solche ehrenamtliche Tätigkeit 
ausüben. 

Den Fachberatern wird Reisekostenvergütung 
nach den allgemeinen Vorschriften gegeben. Von 
dem im Haushalt 1962 angesetzten Betrag für Rei-
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sekosten ist im ersten halben Jahr 1962 noch nichts 
in Anspruch genommen worden. Der ganze Betrag 
steht daher für das zweite Halbjahr zur Verfü
gung. Eine überplanmi:j.ßige .Erhöhu!lg des Betrags 
bei nachgewiesenem Bedarf ist vom Staatsministe
rium der Finanzen in Aussicht gestellt worden. 

Die in Aussicht genommene Besprechung der 
Fachberater mußte wegen Terminschwierigkeiten 
der Beteiligten mehrmals verschoben werden; sie 
ist jetzt auf den 24. Juli 1962 festgesetzt. 

Die Beratungstätigkeit über den Jugendschutz im 
Schrifttum bedarf der positiven Ergänzung durch 
die Förderung des guten Jugendschrifttums. Diese 
ist eine Aufgabe der staatlichen Beratungsstellen 
für Volksbüchereien. Ihre Leitung liegt in den 
Händen von Diplom-Bibliothekaren, die eine drei
jährige Fachausbildung für ihre Arbeit im Bereich 
des Schrifttums genossen haben. Eine enge Ver
bindung der ehrenamtlichen Fachberater mit diesen 
Fachleuten der staatlichen Beratungsstellen er
scheint von der Sache her geboten. 

Präsident Hcmauer: Ich darf nunmehr rück
greifend die Frage Nr. 2 aufrufen. Für Herrn vo:p. 
l(noeringen stellt die Frage der Herr Abgeordnete 
Mohrmann. Ich erteile ihm das Wort. 

Mohrmann (SPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Finanzminister. 

Ist dem Herrn Finanzminister bekannt, daß 
der Vorsitzende des Wissenschaftsrates in einer Zu
sammenstellung über den voraussichtlichen Bedarf 
der wissenschaftlichen Einrichtungen der Bundes
republik folgendes festgestellt hat: 

Von 1963 an gerechnet werden in zwei Fünf
Jahres-Perioden die Bauaufgaben im Hochschul
bereich ein Finanzvolumen von 13 bis .15 Milliar
den DM erfordern. Das heißt, wenn diese Auf
gaben bewältigt werden sollen, müssen auf zehn 
Jahre die 1962 bereitgestellten Mittel von 470 Mil
lionen DM mindestens verdreifacht werden. Die 
laufenden Ausgaben für die Hochschulen erfordern 
eine 85prozentige Steigerung gegenüber 1962. Ich 
frage den Herrn Finanzminister: 

1. Sind die Finanzminister der Länder imstande, 
bei den Verhandlungen mit dem Bundesfinanzmini
ster den Gesamtbedarf der Länder für die Kultur
politik auf Grund von Bedarfsplänen bekanntzu
geben? · 

2. Welche Vorstellungen bestehen darüber, wie 
die Länder in den kommenden Jahren die enorme 
Aufgabensteigerung im kulturellen Bereich bewäl-
tigen sollen? ' 

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatsminister der Finanzen. 

Staats.minis!er Dr. Eberhard: Hohes Haus, 
meine Damen un_d Herren! Die Ziffer 1 der An
frage des Herrn von K n o er in gen, vorgetra-

gen durch Herrn Kollegen Mohr m an n , möchte 
ich wie folgt beantworten: 

Die Kultusministerkonferenz der Länder führt 
gegenwärtig eine Erhebung über den finanziellen 
Bedarf für Schulen und für Wissenschaft durch, 

' und zwar über . den Bedarf für die nächsten fünf 
Jahre. Es ist damit zu rechnen, daß Ergebnisse der 
Erhebung in Gestalt von Bedarfsplänen im Herbst 
1962 vorliegen und von den Finanzministern bei 
den Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister 
verwendet werden können. 

Zur Frage 2, welche Vorstellungen darüber be
stehen, wie die Länder in den kommenden Jahren 
die enormen Aufgabensteigerungen im kulturellen 
Bereich bewältigen sollen, darf ich sagen, daß in
folge des Umfangs und der Größenordnung si
cherlich in allen Ländern noch keine konkreten 
Vorstellungen darüber bestehen. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Rupprecht. 

Rupprecht (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten. 

Auf die mündliche Anfrage meines Fraktions
kollegen Ferdinand D r ex 1 er vom 10. April 1962 
erklärte der Herr Staatsminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, der Preis von 12,25 
DM, den der Makle1· Hackel an den Staat bezahlte, 
sei so errechnet, daß nach den Bebauungsmöglich
keiten ein wesentlicher Teil des verbliebenen 
Grundstückspreises für Grünflächen, Verkehrswege 
und Spielplätze ausgespart werden müsse. Daraus 
ergibt sich auf der Basis eines Preises von 12,25 
DM pro qm eine tatsächliche Bezahlung von nur 
rund 10 ha. Da aber dem Makler 22 ha übereignet 
wurden, kommt dies einer Schenkung von knapp 
12 ha für die angeführten Zwecke gleich. 

Ich frage daher den Herrn Staatsminister, ob 
diese Schenkung von 12 ha an Hackel einmalig ist 
oder ob beispielsweise Gemeinden oder gemeinnüt
zige Verbände schon ähnliche Geschenke· aus dem 
staatlichen Grundbesitz erhalten oder zu erwarten 
haben. 

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Herr Prä
sident, Hohes Haus! Die Meinung, daß die Baye
rische Staatsforstverwaltung gewillt sein könnte, 
allgemein oder in Einzelfällen Grundstücke zu ver
schenken, beruht auf einem Irrtum. 

(Abg. Bezold: Leider!) 

Bei dem in der Anfrage angesprochenen Vorgang 
handelt es sich, wie dem Herrn Fragesteller be
kannt sein dürfte, nicht etwa um ein in freier Ent
scheidung getroffenes Verkaufsgeschäft, sondern um 
einen unter Berücksichtigung zweifelhafter Prozeß
aussichten abgeschlossenen Vergleich. 
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Die gegen den Nürnberger Notar Pegels, den 
Grundstücksmakler Hackel und Oberforstmeister 
Fink schwebenden Verfahren sollen - und wer
den hoffentlich. - Klarheit darüber bringen, ob 
und· in welchem Umfang bei dem ursprünglich. ab
geschlossenen Vertrag beteiligten Beamten und 
Dienststellen Fehler oder Unkorrektheiten unter
laufen sind. 

Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß von dem 
Gesamtgrundstück, das ja ursprünglich. um 10 ha 
größer war, im Zeitpunkt der Veräußerung, also 
im August 1960, nur eine Teilfläche von 35 000 qm 
als Baugebiet ausgewiesen war. Heute steht fest, 
daß mindestens 48 000 qm wegen einer Straßenpla
nung nicht der Bebauung zugeführt werden kön
nen, wobei es sich nach Lage und Geländebeschaf
fenheit um: einen wertvollen Teil des Gesamtgebiets 
handelt. Ein im Auftrag der Staatsanwaltschaft, die 
ja mit der Sache befaßt ist, erstelltes Schätzgutach
ten hält unter dem Vorbehalt des Bebauungsrisi
kos des Erwerbers einen durchschnittlichen Quadrat
meter-Bruttopreis von 7,33 DM für angemessen. 

(Abg. Rupprech.t: Eine Zusatzfrage, bitte!) 

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatzfrage hat 
nochmals das Wort der Herr Abgeordnete Rup
prech.t. 

Rupprecht (SPD): Ich möchte den Herrn Staats
minister für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten fragen, ob demnach die Rechnung doch zutrifft, 
daß in diesem Fall bei 22 ha ein Quadratmeter
preis von rund 5,50 bis 6 DlVi zustande kommt. 

Präsident Hanauer: Die Zusatzfrage beantwor
tet der Herr Staatsminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten. 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Die vom 
Herrn Fragesteller vertretene Auffassung trifft 
nicht zu. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Becher; ich erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Becher (GDP): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister für Arbeit und soziale Fürsorge. 

Aus der letzten Etatrede des Herrn Staatsmini
sters für Arbeit und soziale Fürsorge und aus den 
Diskussionsbeiträgen verschiedener Mitglieder des 
Hohen Hauses war der allgemeine Wunsch ersicht
lich., durch Errichtung einer Akademie für Arbeits
medizin dem dringenden Bedürfnis nach gesund
heitlichem Schutz des arbeitenden Menschen nach.
zukommen. 

Ich frage den Herrn Staatsminister: Was konnte 
bisher getan werd~n, um den Gedanken der Errich
tung einer solchen Forschungs- und Lehrstätte für 
Arbeitsmedizin zu verwirklichen, und in welchem 
Zeitraum ist mit dem Beginn der praktischen Ar
beit an dieser Akademie zu rechnen? 

Präsident Manauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatsminister für Arbeit und soziale Fürsorge. 

Staa11sminnster Stain: Herr Präsident, meine 'Da
men und Herren! Ich habe bereits im Haushaltsaus
sch.uß am 9. November 1961 und in meiner Haus
haltsrede am 28. November 1961 auf die Notwen
digkeit der Schaffung einer arbeitsmedizinischen 
Aus- und Fortbildungsstätte hingewiesen. Dabei 
habe ich auch schon Näheres über die geplante 
Durchführung dieses Gedankens mitgeteilt. Meine 
Vorschläge wurden von den Sprechern aller Frak
tionen des Hohen Hauses ausdrücklich. gebilligt. 
Auch von den Organisationen der Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber wurden zustimmende Erklä
rungen abgegeben und volle Unterstützung zuge
sagt. Der Herr Ministerpräsident, den ich ebenfalls 
in dieser Angelegenheit angeschrieben habe, hat 
sich in einem Antwortschreiben positiv geäußert. 

Weitere Verhandlungen mit der Medizinischen 
Fakultät, insbesondere mit Professor Dr. Eyer, ha
ben zu dem Ergebnis geführt, daß von seiten der 
Universität München volle Unterstützung erwartet 
werden kann. 

Am 30. Mai 1962 fand unter Mitwirkung des 
Herrn Professors Dr. E y er im Max-von-Petten
kofer-Institut eine arbeitsmedizinisch.e Sitzung statt, 
auf welcher Herr Professor Dr. No r o aus Hel
sinki und Herr Professor Dr. B ö h l er als Un
fallmediziner aus Wien einen Vortrag hielten. In 
der Zeit vom 23. bis 28. Juli findet im Max-von
Pettenkofer-Institut in München in Zusammen
arbeit mit der Medizinischen Fakultät der erste 
arbeitsmedizinisclie KUl's statt. Professor Dr. E y er 
stellt kostenlos seine Einrichtung zur Verfügung 
und wirkt darüber hinaus auch am Unterricht 
mit. Die anderen Ordinarien der Medizinischen Fa
kultät haben ebenfalls im Namen ihrer Fachdiszi
plin Mitarbeit zugesagt. Außerdem wird ein großer 
Teil der Lehrtätigkeit von Herrn Professor 'Dr. 
K o e 1 s c h, dem Nestor der Arbeitsmedizin, sowie 
von seinem ebenfalls international bekannten 
Kollegen, Professor Dr. B a ade r, Münster, be
stritten. 

Auf Grund. einer Anfrage der Staatskanzlei hat 
der Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus 
bestätigt, daß die Federführung in dieser Angele
genheit zu den Aufgaben des Bayerischen Staatsmi
nisteriums für Arbeit und soziale Fürsorge gehört. 
Er versicherte dabei, daß auch das Kultusministe
rium zu jeder geeigneten Unterstützung bereit sei, 
insbesondere auch durch Zurverfügungstellung der 
für die Durchführung der Kurse erforderlichen 
wissenschaftlichen Lehrkräfte der Hoch.schule. 

Für die Durchführung des schon erwähnten 
und eines weiteren Kurses in diesem Jahre, die 
insbesondere den Sinn haben, die Vorbereitung 
wahrzunehmen, habe ich beim Finanzministerium 
die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Haus
haltsausgabe beantragt. Ich werde weiterhin be
müht bleiben, die Wünsche der Mitglieder des Ho
hen Hauses im Rahmen der sich ergebenden Mög
lichkeiten zu erfüllen. Die Arbeitskurse, die im 
heurigen Jahr durch.geführt werden sollen, sollen 
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vor allem als Erfahrungsgrundlage für den künf
tigen Aufbau der geplanten Akademie für Arbeits
medizin dienen. 

Präsiden~ Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Pöllath; ich erteile ihm das 
Wort. 

Pöl!ath (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Innenminister. 

In den letzten Jahren ist in Bayern 'die Schweine
pest sehr häufig aufgetreten. Nach den gesetzlichen 
Bestimmungen muß bei Auftreten von Schweine
pest der gesamte Schweinebestand im zuständigen 
Schlachthof geschlachtet werden. Für die Schlach
tung der Tiere hat der Bauer die Kosten zu tra
gen, die meistens die Hälfte des Erlöses aus dem 
Tierbestand ausmachen. Nach dem Seuchengesetz 
muß die Erlössumme vom Entschädigungsbetrag 
abgezogen werden, wobei die Auszahlung der Er
lössumme erst nach Verkauf und Bezahlung der 
Ware stattfinden kann. 

Auf Grund einer Mitteilung der Regierung der 
Oberpfalz vom 4. Juni 1962 hat sich im Schlachthof 
Nürnberg, der für Nordbayern zuständig ist, der 
Bestand an Freibankkonserven auf 50 000 Stück 
erhöht, so daß nicht abzusehen ist, wann Bauern, 
deren Schweine im März oder April 1962 von der 
Schweinepest befallen sind, den Erlös ihrer Ware 
erhalten können. 

Ich frage die Staatsregierung, was sie zu tun ge
denkt, um zu erreichen, daß Bauern, die dieses 
schwere Schicksal getroffen hat, sobald als möglich 
zu ihrem vollen Geldbetrag kommen. 

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Nach den Bestimmungen des Viehseuchen
gesetzes erhält ein Tierbesitzer eine Entschädigung, 
wenn seine Schweine wegen Schweinepest auf be
hördliche Anordnung geschlachtet werden. Die 
Entschädigung beträgt 80 v. H. des Schätzwertes, 
der von einem Schätzungsausschuß festgestellt 
wird. Auf die Entschädigung ist der Reinerlös aus 
der Verwertung der geschlachteten Schweine an
zurechnen. Die Staatsregierung prüft zur Zeit im 
Benehmen mit der Bayerischen Tierseuchenkasse, 
die 50 v. H. der Entschädigung zu leisten hat, ob 
und in welcher Höhe bei Verzögerung der Verwer
tung den geschädigten Landwirten zur Vermei
dung von Härten ein Vorschuß auf die Entschädi
gung gezahltwerden kann. 

(Abg. Pöllath: Gut, prima!) 

Präsident Hanauer: Nächste Fragestellerin ist 
die Frau Abgeordnete Dr. Hamm-Brücher; ich er
teile ihr das Wort. 

Frau Dr. Hamm-Brücher (FDP): Meine Anfrage 
richtet sich an den Herrn Kultusminister. 

. 3 

Ist es richtig, daß an der Pädagogischen Hoch
schule München-Pasing nun auch in den musischen 
und gymnastischen Fächern und in der Politischen 
Bildung eine konfessionelle Trennung angeordnet 
worden ist? 

Wenn ja: Wie ist diese Anordnung mit den Be
stimmungen des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes 
und der anläßlich der Verabschiedung des Gesetzes 
gemachten Regierungserklärung zu vereinbaren? 

Zweitens: Gehören die musischen und die sport
lichen Fächer sowie die Vorlesungen zur Politi
schen Bildung zu den im Gesetz festgelegten welt
anschaulich bedeutsamen Fächern? Wie läßt sich 
eine solche Verordnung mit der im Lehrerbil
dungsgesetz garantierten Freizügigkeit der Studen
ten vereinbaren? 

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
.Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Ho
hes Haus! Zur Frage 1: Eine Anordnung des Baye
rischen Kultusministeriums über die konfessionelle 

. Trennung der musischen und gymnastischen Fä
cher und in der Politischen Bildung ist nicht er
gangen. Maßgebend sind allein die Vorschriften des 
Lehrerbildungsgesetzes von 1958. 

Zur Frage 2: Da eine Anordnung des Kultus
ministeriums nicht ergangen ist, entfällt die Fra
ge 2. 

Zur Frage 3: Nein. 

Zur Frage 4: Da eine Verordnung des Kultus
ministeriums nicht ergangen ist,. entfällt die Fra
ge 4. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist -

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Halt, halt! 
_:_ Beifall und Heiterkeit bei der CSU) 

- Zur Zusatzfrage nochmals Frau Abgeordnete 
Dr. Hamm-Brücher. 

Frau Dr. Hamm·Brücher (FDP): Darf ich mir die 
Zusatzfrage erlauben, wie es dann zu den Be
schlüssen und Resolutionen der Studentenschaft 
München-Pasing gekommen ist? 

Präsident Hanauer: Die Frage, in Form einer 
Zusatzfrage gestellt, beantwortet der Herr Staats
minister für Unterricht und Kultus. 

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Ho
hes Haus! Für Beschlüsse der Studentenvertretung 
München-Pasing ist das Kultusministerium nicht 
verantwortlich. 

(Große Heiterkeit und lebhafter Beifall 
bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Zink; ich erteile ihm das 
Wort. 

Zink (SPD): Herr Präsident! Meine Anfrage rich
. tet sich an den Herrn Staatsminister des Innern . 

-- - ·- ··-~~ --- -------···--~__:__. -~--. - „-. - . „ __ ... - .... -~- .......... _ - - -
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Die Müllaufbereitung und -verwertung führt im 
allgemeinen, insbesondere aber in, Mittel- und 
Großstädten abgesehen von Geruchsbelästigungen 
zu unerträglichen Schwierigkeiten, deren Beseiti
gung mit erheblichen Kostenmehrungen verbunden 
ist. Auf dem Industriekongreß für Müllbeseitigung, 
der kürzlich in Essen stattgefunden hat, wurden 
hierüber eingehende Erörterrtngen gemacht. Im 
In- und Ausland werden die verschiedensten Ver
suche durchgeführt. Der Bayerische Landtag hat 
im Etat des Innenministeriums einen Betrag von 
1 Million DM angesetzt, um ebenfalls Versuche 
zentral auf diesem immer wichtiger gewordenen 
Gebiet durchzuführen. 

Ich frage daher den Herrn Innenminister: 

1. Was ist bisher auf diesem Sektor geschehen? 

2. Zu welchem Ergebnis haben die unternomme
nen Versuche geführt? 

3. Welche Empfehlungen sind oder können den 
kommunalen Spitzenverbänden oder sonstigen 
Interessenten für die Zukunft gegeben wer
den? 

.4. Reichen die eingeplanten Mittel im Etat 1962 
aus, die begonnenen Versuche durchzuführen? 

Präsident Hanauer: Die vier Fragen beantwor
tet der Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mit Genehmi
gung des Herrn Präsidenten und des Herrn Kol
legen Zink darf ich die Fragen niCht der Reihe, 
sondern dem Zusammenhang nach beantworten. 

Das Staatsministedum des Innern möchte mit 
der von diesem Hohen Hause bewilligten Million 
Mark in München eine Anlage zum Verbrennen 
von Müll errichten lassen. Es handelt sich dabei um 
eine neuartige Konstruktion, die mit dem Versuch 
in München erstmals erprobt werden soll. Bei der 
Beratung des Haushaltsansatzes wurde der Wunsch 
geäußert, es solle nicht der Staat Träger des Vor
habens sein. Das Staatsministerium des Innern hat 
daher, aber bisher leider ohne Erfolg, versucht, 
kommunale Verbände als Träger zu gewinnen. 
Sollten die Verhandlungen endgültig zu keinem 
Ergebnis führen, wird das Staatsministerium des 
Innern auf die Gründung einer Gesellschaft mit 
beschränkter· Haftung hinarbeiten, die dann den 
Versuch ausführen müßte. Die im Jahr 1962 an
fallenden Kosten des Versuchs werden aus den be
reits bewilligten Mitteln gedeckt werden können; 
es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß später wei
tere Mittel erforderlich sein werden. 

Gegen Ende des Jahres werden den Gemeinden 
in einer Denkschrift Empfehlungen für die Müll
beseitigung zugehen. In dieser Denkschrift sollen 
die bisher im In- und Ausland gewonnenen Erfah
rungen ausgewertet werden. Die Arbeiten sind in 
vollem Gange. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 

Herr Abgeordnete Prochazka. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Prochazka (GDP): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister des Innern. 

Viele Staatsbürger sind der Überzeugung, daß 
der Gummiknüppel ein schlechtes Ausrüstungs
stück der Polizei ist. Welche Voraussetzungen wären 
notwendig, um den Gummiknüppel abzuschaffen 
und die Polizei durch geeignete Methoden in die 
Lage zu versetzen, auch ohne dieses Instrument ihre 
Aufgabe zu erfüllen? 

(Unruhe und Zurufe, darunter: Staubsauger?) 

Präsident Hanauer: Es antwortet der Herr Staats
minister des Innern. 

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen und Herren!· Der Gummi
knüppel könnte abgeschafft werden, wenn die Poli- · 
zei von der bitteren Notwendigkeit ein für allemal 
verschont bliebe, mit Zwang gegen Störungen der 
Ordnung vorzugehen. 

(Sehr richtig! und Beifall) 

Leider mußten wir erfahren, daß so viel guter Bür
gersinn nicht immer und nicht überall erwartet 
werden darf. Deswegen muß der Gummiknüppel 
für solche Fälle ein Teil der Polizeiausrüstung blei
ben, in denen die Polizei Zwang anwenden muß und 
in denen härtere Mittel nicht erforderlich, leichtere 
leider aber nicht ausreichend sind. 

(Abg. Dr. Becher: Auch nicht Wasserwerfer?) 

Präsident Hcmauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Ernst. 

Dr. Ernst (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Seit etwa zwei Jahren sind in Bayern auf Grund 
Landtagsbeschlusses die sogenannten Großraum
stationen der Landpolizei, meistens an Dienstsitzen 
der Landratsämter, errichtet und die verschiedenen 
Außendienststellen der Landpolizei aufgehoben 
worden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat nun 
gezeigt, daß diese Großraumstationen in der Haupt
sache im Dienst der Verkehrsüberwachung aufgehen 
und kaum noch Zeit für Sicherheitsaufgaben haben, 
so daß das flache Land, insbesondere abgelegenere 
Landstriche fast vollständig ohne Polizeischutz sind. 
Die Folge ist, daß dort die Rechtsunsicherheit, be
sonders Eigentumsdelikte, wie Holz- und Felddieb-

. stähle, ganz besonders aber Jagd- und Fischfrevel 
in erschreckendem Maß zunehmen. 

Was gedenkt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern zu tun, um diesem Übelstand abzu-
helfen? · 

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Es entspricht den Tatsachen, daß der zuneh-
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mende Straßenverkehr der Polizei immer mehr Ar
beit bereitet. 

(Sehr richtig! bei der BP) 

Diese Erscheinung ist in allen Bundesländern gleich 
ohne Rücksicht darauf, ob sie Großstationen einge
richtet haben oder nicht. Beide Dinge können daher 
nicht in Beziehung zueinander gebracht werden. Die 
Zahl der in den letzten fünf Jahren verübten Eigen
tumsdelikte, auch Jagd- und Fischfrevel, ist keines
falls angestiegen, sie ist eher zurückgegangen. Von 
einer zunehmenden Rechtsunsicherheit kann sonach 
keine Rede sein. Maßnahmen der Staatsregierung 
sind daher nicht veranlaßt. 

Präsident Hareauer: Als letzter Fragesteller wird 
der Herr Abgeordnete Dr. Wüllner eine schriftliche 
Anfrage gemäß § 80 Absatz 1 Satz 4 der Geschäfts
ordnung mündlich dem Hohen Hause vortragen. 

Dr. WülBner (FDP): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich darf diese Frage in gekürzter Form stellen, um 
Sie nicht übermäßig lange aufzuhalten. 

Bayern hat 1954 die Schirmherrschaft über die 
Sudetendeutschen übernommen. Damit dieser Be
griff der Schirmherrschaft Bayerns über die Sude
tendeutschen seinen bisher allzu unverbindlichen 
Charakter verliert und einen greifbaren Inhalt er
hält, erscheint es zweckmäßig, die besonderen Be
treuungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die sich aus 
dem Begriff der Schirmherrschaft bisher ergeben 
haben und künftig verstärkt ergeben sollten. 

Ich frage daher die Staatsregierung: 

1. Welche praktischen Auswirkungen hatte in Bay
ern seit 1954 die Schirmherrschaft über die Sude
tendeutschen, vor allem in ideeller und materiel
ler Hinsicht? 

2. Welche Absichten, diese Schirmherrschaft über 
die Sudetendeutschen zu vertiefen und auf kul
turellem, sozialem sowie auf volks- und heimat
politischem Gebiet wirksam werden zu lassen, 
bestehen bei der Bayerischen Staat~reg~erung für 
das Jahr 1962 und für die künftige Entwicklung? 

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister für Arbeit und soziale Fürsorge. 

Staatsminister S~ain: Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Die Fortentwicklung der Ange
legenheiten der Schirmherrschaft über die sudeten
deutsche Volksgruppe ist auf Grund von Gesprächen 
des Sprechers der Sudetendeutschen Landsmann
schaft, Herrn Bundesministers Seebohm, mit der 
Staatskanzlei und mit mir persönlich seit Dezem
ber 1961 Gegenstand von neuen Verhandlungen. 
Dabei wird auch über die weitere Entwicklung bis
heriger Einrichtungen bzw. Maßnahmen, dte sich aus 
der Schirmherrschaft ergeben haben, wie z. B. des 
Collegium Carolinum, der Jugendausbildungsstätten 
in Hohenberg und Heiligenhof, gesprochen. Da so
mit Punkt 1 und Punkt 2 der Anfrage Gegenstand 
von Verhandlungen mit dem maßgeblichen Partner, 
nämlich mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 

sind, ·kann heute noch nicht endgültig auf die Frage 
geantwortet werden. 

Präsident Hcmauer: Zu einer Zusatzfrage der 
Herr Abgeordnete Dr. Wüllne:rl! 

Drr. Wüllner (FDP): Da diese Angelegenheit im
merhin eine Volksgruppe von fast 2 Millionen im 
Bundesgebiet betrifft, frage ich, wann die Schirm
herrschaft, die 1954 beschlossen worden ist, in ihre 
endgültige Form gegossen sein wird. 

Präsident Hanauer: Die Zusatzfrage beantwortet 
der Herr Staatsminister für Arbeit und sozia~,e Für
~orge. 

Staatsminis~er Stain: Herr Präsident, Hohes Haus! 
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft und ihre 
Spitze weiß, daß sich die Schirmherrschaft sowohl 
in ideeller als auch in materieller Hinsicht einiger
maßen ausgewirkt hat. Denn der Sprecher der Su
detendeutschen Landsmannschaft hat sich in einem 
Schreiben im März dieses Jahres bei dem Herrn 
Ministerpräsidenten für diese Auswirkungen be
dankt. Es ist lediglich notwendig, eine gewisse 
Form hineinzubringen, die sich erst aus den Erfah
rungen ergeben kann. Die neuen Formulierungen 
sind Gegenstand der gegenwärtigen Verhandlun
gen. Erst wenn diese Verhandlungen abgeschlossen 
sind, kann, wie -gesagt, endgültig Auskunft gegeben 
werden. 

Präsident Hanauer: Die Fragestunde ist damit 
beendet. 

Ich rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung, die 
zweite Lesung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur. Änderung be
amtenrechtlicher Vorschriften (Beilage 3028) 

Zunächst berichtet über die Verhandlungen des 
Ausschusses für Fragen des Beamtenrechts und der 
Besoldung (Beilage 3127) der Herr Abgeordnete 
Dr. Fischer; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren] Der Aus
schuß für Fragen des Beamtenrechts und der Be
soldung hat in mehreren Sitzungen den von der· 
Staatsregierung vorgelegten Gesetzentwurf auf 
Beilage 3028 behandelt. Mitberichterstatter war der 
Herr Kollege Köglsperger. 

In den Beratungen, die teilweise recht umfang
reich waren, wurde ungefähr ausgeführt: Die Ge
setzesvorlage entspricht einem Beschluß des Land
tags vom November 1961, wonach das Bayerische 
Beamtengesetz und das Bayerische Besoldungsge
setz den Änderungen, die in der Zwischenzeit das 
Bundesbeamtengesetz und das Bundesbesoldungs
gesetz durch die sog. Kühlthaunovelle vom August 
1961 erfahren hatten, angepaßt werden sollten. Der 
vorliegende Gesetzentwurf hält sich eng an die sog. 
Kühl thaunovelle. 

Er enthält in § 1 die Änderung, die Novellierung 
des Bayerischen Beamtengesetzes und in§ 2 die No
vellierung des Bayerischen Besoldungsgesetzes. 
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Eine Reihe von Verbesserungen enthalten beide 
. Bestimmungen. So wird in Ziffer 1 die gesetzliche 

Mindestaltersgrenze für die Berufung in das Be
amtenverhältnis beseitigt. 

Ziffer 5 enthält eine völlig neue Bestimmung, 
wonach künftig Jubiläumszuwendungen zu gewäh
ren sind. Es wurde allerdings vom Beamtenrechts
ausschuß hier das Wort „kann" durch das Wort 
„soll" ersetzt. 

Weiter wurde eine Ziffer 5 a im Ausschuß ein
gefügt, wonach Weihnachtszuwendungen künftig 
generell zu geben sind. 

Ziffer 9 enthält die Verbesserung des Sterbe
geldes, und zwar eine wesentliche Verbesserung. , 

Ziffer 15 enthält eine Erweiterung des Be
griffs „Dienstunfall" im Hinblick auf die Familien
wohnung. 

Z i f f e r 18 erstreckt die verbesserte Dienst
unfallversorgung, die bisher nur dem Polizeivoll
zugsbeamten zukam, auf alle Beamten. 

Ziffer 22 setzt zugunsten von Beamtenwitwen, 
die im öffentlichen Dienst stehen, die Höchstgrenze, 
über die hinaus Versorgungsbezüge nicht zu zah
len sind, hinauf. 

Z i f f e r 28 bringt eine Ve~besserung der Kriegs
unfallversorgung und Ziffer 29 eine nicht un
wesentliche Verbesserung für Ruhestandsbeamte, 
die im öffentlichen Dienst noch weiter beschäftigt 
sind. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Mehr
belastungen auf Grund des vorliegenden Gesetz
entwurfs rund 25 Millionen DM ausmachen. 

Z i f f er 2 in § 2 des Gesetzentwurfs gab zu einer 
ausgedehnten Debatte Anlaß. 

Z i f f e r 1 setzt den Ortszuschlag für V ersor
gungsempfänger einheitlich nach dem jeweiligen 
Wohnsitz fest, während bisher der. Ortszuschlag 
allgemein 'nach der Ortsklasse A berechnet worden 
ist. 

Zu Ziffer 2 war man sich darüber einig, und zwar 
durch alle Parteien hindurch, daß die sog. struk
turelle Hebung der Altversorgungsempfänger, also 
jener Versorgungsempfänger, die am 1. 4. 1957 -
an diesem Tag trat das Bayerische Besoldungsge
setz von 1958 in Kraft --:- vorhanden waren, durch
zuführen sei. Bekanntlich sind die bayerischen Ver
sorgungsempfänger bisher pauschal übergeleitet 
worden. Der Bund hat - auch das darf ich als be
kannt voraussetzen und das hat in der Debatte eine 
große Rolle gespielt - lediglich die sogenannte 
individuelle Überleitung in der Kühlthaunovelle 
eingeführt. Eine Reihe von Ländern, darunter auch 
Bayern, ist zur Einführung der individuellen Über
leitung der Altversorgungsempfänger gekommen, 
d. h„ soweit einzelne Beamtenkategorien neu ein
gestuft worden sind - das trifft besonders für 
Lehrer, Polizeibeamte und Richter zu - sollen 
künftig daran auch die Altversorgungsempfänger 
Anteil nehmen. 

Wenn man sich insoweit grundsätzlich über die 
Einführung der strukturellen Überleitung einig 

war, bestanden um so mehr Differenzen bezüglich 
der Frage, ob für diese strukturelle Überleitung ein 
S t i c h t a g eingeführt werden solle und wenn ja, 
welcher. Darüber wurde sehr eingehend debattiert. 
Ich darf darauf hinweisen, daß die Staatsregie
rung in ihrem Gesetzentwurf - die CSU hat sich 
hinter diese Regelung gestellt - als Stichtag den 
8. 5. 1945 aus Überlegungen eingeführt hat, die 
nach Meinung der CSU durchaus als berechtigt an
gesehen werden müssen. Die anderen Fraktionen 
im Beamtenrechtsausschuß waren der Meinung, 
man solle auf einen Stichtag überhaupt verzichten, 
weil jeder Stichtag an sich schon ein gewisses Un
recht enthalte und weil man die wenigen Versor
gungsempfänger, deren Versorgungsfall vor dem 
8. 5. 1945 eingetreten sei, nicht benachteiligen solle. 

Es wurde dann über die Frage, ob überhaupt 
Stichtag, abgestimmt. Die Abstimmung ergab eine 
Stimme Mehrheit für die Beseitigung des Stich
tags. 

In Ausführung dieses grundsätzlichen Beschlus
ses mußte dann der Artikel 33 a entsprechend ge
ändert werden. Der Artikel 33 b mußte gestrichen 
werden. Damit entfiel - darauf wurde gerade vom 
Herrn Staatsminister der Finanzen wiederholt hin
gewiesen - die Möglichkeit, der großen Zahl von 
Altversorgungsempfängern, deren Aktivbezüge 
nicht gruppenmäßig gehoben worden sind, den Zu
schlag, den Bonus von 3 v. H. zu geben. 

Auch der Artikel 34 mußte wegen der Ablehnung 
eines Stichtages eine andere Fassung bekommen. 

Eine weitere kleine Änderung ergab sich zu § 3 
des Regierungsentwurfs. Zu § 5 des Regierungs
entwurfs unterließ es der Ausschuß für Fragen des 
Beamtenrechts und der. Besoldung, einen Tag für 
das Inkrafttreten des Gesetzes einzufügen. 

Ich darf Sie bitten, diese Beschlüsse des Aus
schusses für Fragen des Beamtenrechts und der 
Besoldung bei der Abstimmung zu beachten. · 

Präsident Hlcmauer: Über die Verhandlungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanzfra
gen (Beilage 3140) berichtet der Herr Abgeordnete 
Riediger. Ich erteile ihm das Wort. 

Riediger (GDP), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Mit der gleichen Materie be
schäftigte sich der Ausschuß für den Staatshaushalt 
und Finanzfragen in seiner 210. Sitzung. Mitbe
richterstatter war Herr Kollege Gräßler, Bericht
erstatter war ich selbst. 

Der B er ich t erstatte r führte aus, daß es 
sich bei der Novelle auf Beilage 3028, die auf einen 
Beschluß des Landtags vom 8. November 1961 zu
rückgehe, im wesentlichen um eine Anpassung des 
Bayerischen Beamtengesetzes an die v.om Bundes
tag beschlossenen Änderungen des Bundesbeamten
gesetzes handle, die im Zuge der sogenannten Kühl
thau-Novelle vorgenommen wurden. Die meisten 
Veränderungen beträfen versorgungsrechtlkhe Be
stimmungen und brächten nicht unwesentliche Ver
besserungen. So werden zum Beispiel die Mindest
versorgungsbezüge und das Sterbegeld verbessert. 
Die Witwe eines Beamten erhält im Fall der Wie-
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.derverheiratung eine Abfindung. Das Mindestunfall
ruhegehalt werde auf 75 Prozent der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol
dungsgruppe A 1 erhöht. Bei Dienstjubiläen werde 
eine Jubiläumszulage gewährt. Bei den besoldungs
rechtlichen Vorschriften sei von wesentlicher Be
deutung einmal die Bemessung der Ortszuschläge 
für die Versorgungsempfänger, zum andern die 
Frage der Überleitung der am 1. April 1957 vor
handenen Versorgungsempfänger, die im Bayeri
schen Besoldungsgesetz von 1958 pauschal in das 
neue Recht übergeleitet worden seien. Während die 
Regierungsvorlage, der Regelung von Baden-Würt
temberg folgend, als Stichtag den 8. Mai 1945 vor
gesehen habe, habe der Ausschuß für Fragen des 
Beamtenrechts und der Besoldung den Stichtag ge
strichen. Außerdem habe der Ausschuß durch An
fügung des Artikels 88 b eine Weihnachtszuwen
dung an Beamte und Versorgungsempfänger ge
setzlich festgelegt. 

Leider stehe die sogenannte Harmonisierungs
novelle des Bundes noch immer aus, so daß die 
längst erwartete Besoldungsneuregelung noch nicht 
vorgelegt werden könne. Nachdem Nordrhein-West
falen eine lineare Erhöhung der Beamtengehälter 
um 6 Prozent ab 1. Juli 1962 beschlossen habe, kom
me diese Frage zwangsläufig auch auf die anderen 
Bundesländer zu, und man sollte sie deshalb in der 
laufenden Sitzung ventilieren. 

Ministerialdirektor Dr. B a r b a r in o nannte für 
die verschiedenen Verbesserungen folgende Be
träge: Ortszuschlagsregelung 3 Millione_n DM, Jubi
läumszuwendungen 1 Million DM, Sterbegeldrege
lung 1 Million DM, übrige Verbesserungen 4 Mil
lionen DM und für die Überleitung der Versor
gungsempfänger zum Stichtag 8. Mai 1945 entspre
chend der Regierungsvorlage etwa 16 Millionen DM. 
Wenn die Weihnachtszuwendung in der vorjähri
gen Höhe gewährt werde, ergebe sich ein Betrag 
von rund 15 Millionen DM. · 

Im einzelnen begründete er dann den Wunsch, 
hinsichtlich des Stichtags die Regierungsvorlage 
wiederherzustellen, wobei weniger die finanziellen 
Konsequenzen, etwa ein Mehr von 4,3 Millionen 
DM, die Beseitigung des Stichtags verlangen, als 
vielmehr Schwierigkeiten im Vollzug und die Aus
wirkungen bei künftigen Änderungen. Er wies auch 
darauf hin, daß sich für die Pensionskassen eine 
erhebliche Mehrarbeit insofern ergeben würde, als 
von insgesamt 45 000 Versorgungsempfängern etwa 
15 000 Fälle vor dem Stichtag 8. Mai 1945 liegen. 

Während Herr Kollege Dr. Eisenmann die 
Wiederherstellung der Regierungsvorlage ·beantrag
te, also den Stichtag 8. Mai 1945, plädierten die Kol
legen F i s c h e r , B o t h n e r , K a 11 e n b a c h und 
Dr. Pan h o 1 z er für die Beseitigung des Stichtags. 
Der Antrag des Herrn Kollegen Dr. Eisenmann 
wurde mit 13 gegen 12 Stimmen angenommen. 

Die Festsetzung des Termins des Inkrafttretens 
wurde dem Rechts- und Verfassungsausschuß über
lassen. In der Schlußabstimmung wurde der Ge
setzentwurf mit 19 Stimmen bei 4 Enthaltungen an
genommen. Sie finden die Beschlüsse des Ausschus-

4 

ses für den Staatshaushalt und Finanzfragen auf 
Beilage 3140 . 

(Abg. Kraus: Was soll das Hohe Haus jetzt 
tun? - Gegenruf: Entscheiden!) 

Präsiden• Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Verfassungsfragen und Rechts
fragen (Beilage 3144) berichtet der Herr Abgeord
nete Dr. Fischer. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Auch der 
Ausschuß für Verfassungsfragen und Rechtsfragen 
hat sich mit dem Gesetzentwurf befaßt. Sie finden 
seinen Beschluß auf Beilage 3144. 

Danach hat der Rechts- und Verfassungsausschuß 
gegen die vom Ausschuß für Fragen des Beamten
rechts und der Besoldung in § 2 hinsichtlich der 
Artikel 33 a, 33 b und 34 vorgeschlagenen Änderun
gen - also Wegfall des Stichtags - verfassungs
rechtliche Bedenken erhoben. Im übrigen bestan
den gegen die Beschlüsse des Ausschusses für Fra
gen des Beamtenrechts und der Besoldung und 
gegen die Beschlüsse des Ausschusses für den Staats
haushalt und Finanzfragen nach Meinung des Aus
schusses rechtliche und verfassungsrechtliche Be
denken nicht. Als Tag des Inkrafttretens hat der 
Rechts- und Verfassungsausschuß den 1. August 
1962 eingesetzt. Der Rechts- und Verfassungsaus
schuß nahm dann den Gesetzentwurf insgesamt an. 

Ich darf Sie bitten, dem Gesetzentwurf mit den 
Änderungen, die der Ausschuß zu §, 2 beschlossen 
hat, beizutreten. 

Präsident Hanauer: Die Berichterstattung ist be
endet. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Der 
Herr Abgeordnete Köglsperger hat das Wort. 

Köglsperger (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beam
tenrechtlicher Vorschriften auf der Beilage 3028 
bringt zweifellos für die Gesamtheit der Ruhe
gehaltsempfänger nicht unerhebliche Vorteile. Des
halb kann man über den einen oder anderen Schön
heitsfehler vielleicht gerade noch hinwegsehen. Für 
uns ist befriedigend, daß die Weihnachtszuwen
dung, die ja so sehr umstritten war und von der 
gesagt wurde, daß sie das Beamtenethos beeinflusse 
usw„ jetzt in diesem Gesetz doch endgültig drin ist 
und damit ein dauernder Streitpunkt beseitigt wur
de. Befriedigend ist auch, daß nunmehr die Jubi
läumszuwendungen an Beamte eine gewisse Gleich
heit im öffentlichen Dienst bringen. Daß das mit 
in das Gesetz gekommen ist, ist auch ein Plus. 

Bedauerlich ist aber z.B. die Tatsache - um nur 
eines dieser nicht unwichtigen Dinge zu nennen -, 
daß die von den Vorgängern unseres Staates zuge
sagte Ruhegehaltshöhe von 80 Prozent jetzt gene
rell auf 75 Prozent festgesetzt wurde. Wir sind mit 
der Auffassung nicht durchgedrungen, daß man 
auch die Versprechungen seines Vorgängers ein
halten müsse. 

Auch die Beamtinnen z.B. sind mit ihren Ab
findungen nicht so gestellt, wie das im Bundes
gesetz vorgesehen ist. Man. beruft sich darauf, daß 
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es sich in der Hauptsache um Lehrerinnen handle, 
die ja dringend gebraucht werden. Das ist aber 
eine sehr magere Begründung. Man hätte minde
stens das Bundesbeamtengesetz übernehmen sollen, 
wenn man schon keine Vorteile bringen will. 

Die ernsteste Frage ist aber bei diesem Gesetz 
für die Fraktion der SPD der Stichtag. Im Arti
kel 33 ist eindeutig festgelegt, daß die Bezüge der 
am 1. April 1957 vorhandenen Empfänger von Ver
sorgungsbezügen und Emeritenbezügen neu fest
zusetzen sind. Das ist also die sogenannte indivi
duelle Überleitung. Das ist richtig!! Es soll aber 
für die Versorgungsempfänger mit dem Stichtag 
vom 8. Mai 1945 eine andere Regelung getroffen 
werden. Das erscheint aber ungut, und da liegen in 
der Sache schon wieder gewisse Ungerechtigkeiten, 
die man eigentlich vermeiden sollte. Beamtenrecht
lich gesehen, ist der 8. Mai 1945 ohne jede Bedeu
tung. 

(Abg. Riediger: Richtig!) 

Er ist staatsrechtlich von Bedeutung als der Tag des 
totalen Zusammenbruchs des Reiches; aber die Be
amtenverhältnisse sind praktisch - das haben ja 
auch die weiteren Vorgänge gezeigt - weiter ge
laufen. 

(Abg. Dr. Becher: Die glücklichen Beamten!) 

- Na ja, darüber kann man streiten. Als der Be
amte für sein Gehalt ein Päckchen Zigaretten kau
fen konnte, hat niemand ihn beneidet; da war auch 
keiner bereit, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Das habe ich alles miterlebt. Im Gegenteil! Da ha
ben sie einen noch für „doof" angesehen, wenn man 
das getan hat. Wir waren also nicht immer nur die 
glücklichen Beamten; und deshalb kann man mit 
Recht in einer Zeit, in der es dem Volke besser 
geht, solche Fragen berechtigt ansprechen. 

Der 8. Mai 1945 muß z.B. in der Gesetzgebung 
zu Art. 133 GG eine Rolle spielen, und die spielt 
dieser Termin auch in der Gesetzgebung des Bun
des. 

Die Bayerische Staatsregierung sagt aber auf 
Seite 6 ihrer Begründung zu dem vorliegenden Ge
setzentwurf: 

In Bayern ist die Besoldungsordnung durch 
Gesetz vom 27. März 1939 (GVBL S. 59) mit 
Wirkung vom 1. Juli 1938 an das Reichsbesol
dungsgesetz angeglichen worden. Bei Über
nahme der Bundesregelung müßten daher alle 
Versorgungsempfänger, deren Versorgungsfall 
seit dem 1. Juli 1938 eingetreten ist, individuell 
übergeleitet werden. 

Wir haben im Grunde genommen eine Bundesrege
lung· übernommen, und es wäre nichts logischer 
gewesen, als wenn man diese Erkenntnis dann eben 
auch im Gesetz verwendet hätte. Das hätte minde
stens die Bedeutung gehabt, daß ein nicht unerheb
licher Teil von Beamten, insbesondere die Witwen 
des zweiten Weltkriegs, etwas günstiger gestellt 
worden wäre. 

Nun ist es aber leider so: Es ist bei meiner Frak
tion ernsthaft überprüft worden, ob der 1. Juli 1938 

',J 

der geeignetste Stichtag ist. Ein Angehöriger dieses 
Personenkreises sagt z.B. mit Recht u. a. - ich 
habe Dutzende solcher Schreiben bekommen -: 

„Inzwischen ist diese Streichung laut „Süd
deutsche Zeitung" hinfällig geworden. Das be
deutet, daß die im Dritten Reich vorzeitig aus 

. politischen Gründen in den Ruhestand ver
setzten Beamten, die sogar unter das Wieder
gutmachungsgesetz fallen, disqualifiziert wer
den. Das kann doch unmöglich beabsichtigt 
sein." 

Nun kann man mit einem gewissen Recht sagen: 
Das Wiedergutmachungsgesetz hat ein eigenes 
Recht. Aber wir wissen doch ganz genau, wie die 
Lage damals war. Man hat in keinem Fall etwa nur 
den § 4 angewandt, sondern auch der berühmte § 6 
des Berufspeamtengesetzes wurde angewandt. Die 
Betreffenden wurden sanft und leise oder manch
mal auch sehr hart aus dem Dienst entfernt. Des
wegen müßte man erwägen, ob nicht z.B. der 
1. April 1933 ein besserer Stichtag wäre, weil dann 
dieser ganze Pers1onenkreis in die individuelle Über
leitung kommen würde. 

Dann sind wir aber zu dem Ergebnis gekommen 
- und das scheint mir praktisch das Richtige zu 
sein -: Wer ist denn dann überhaupt noch an 
Ruhegehaltsempfängern vorhanden, dem man eine 
Sonderregelung zuschanzen muß? Da muß man 
sagen, dieser Kreis spielt gar keine R.olle. Deswe
gen möchte ich persönlich für die Fraktion der SPD 
dafür plädieren: Bitte, überlegen Sie sich die Frage 
ganz ernsthaft! Welchen Stichtag Sie auch nehmen, 
der Stichtag schafft für einen größeren Kreis Un
recht. Wir werden deshalb bei unserer Auffassung 
verharren, man sollte den Stichtag fallen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Der Herr Abgeordnete Vil
gertshofer hat d.as Wort. 

Vilgertshofer (CSU): Her:r; Präsident, meine Da
men, meine Herren! Der Herr Kollege Köglsperger 
hat in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, 
daß die vorliegende Novelle zum Beamtengesetz 
Schönheitsfehler hat. Ich gebe das auch zu. Ich 
glaube, wir Parlamentarier wissen Bescheid, daß 
man kein Gesetz machen kann, das keine Schön
heitsfehler hat. Man muß nur versuchen, die Ge
setze so zu gestalten, daß die Schönheitsfehler durch 
die Verbesserungen des Gesetzes wenigstens auf
gewogen werden. Das, glaube ich, haben wir bei der 
Novelle zum Beamtengesetz sicherlich zu erreichen 
versucht. 

Wir haben, wie der Herr Kollege Köglsperger 
schon erwähnt hat, in Abweichung von der Regie
rungsvorlage die Weihnachtszuwendungen beschlos
sen, weil wir der Meinung waren, daß hierfür auf 
Grund der Vorgänge im Vorjahr eine endgültige 
Regelung getroffen werden soll, nachdem die Har
monisierungsnovelle zuin Besoldungsgesetz bis 
heute noch nicht vorliegt. 

Auch ich bin der Meinung, daß es für diejenigen 
Beamten, die im Ruhestand waren und wieder in 
den Dienst getreten sind und deshalb Versorgungs-
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bezüge bis zu 80 °/o bekommen haben, hart war, als 
wir 1958 auf Grund der bindenden Bestimmungen 
des Rahmenrechts diese Versorgungsempfänger auf 
den allgemeinen Satz von 75 °/o zurücksetzen muß
ten. Das hat uns auch keine Freude gebracht; aber 
vielleicht kann man das auch einen Schönheits
fehler nennen, den wir nicht ganz beseitigen kön
nen. 

(Zuruf von der SPD: Warum nicht?) 

Im übrigen hat sich Herr Kollege Köglsperger in 
der Hauptsache auf den Stichtag der Überleitung 
der Versorgungsempfänger verlegt. Er ist der Mei
nung, daß man überhaupt keinen Stichtag nehmen 
sollte· und daß der 8. Mai 1945 an sich ein schlechter 
Stichtag für die Überleitung sei. Man kann zwei
fellos über den Stichtag verschiedener Meinung sein, 
aber, meine Damen und Herren, es geht gar nicht 
so sehr um den Stichtag, sondern es geht in erster 
Linie um die Aufhebung eines bisher bestehenden 
fundamentalen Grundsatzes des Versorgungsrechts, 
eines Grundsatzes, der durch die höchsten Gerichte 
immer wieder bestätigt wurde, nämlich, daß sich 
die Versorgungsbezüge nach dem zuletzt erdien
ten Gehalt richten. Dieser fundamentale Grundsatz 
gilt auch im Rentenrecht; denn die Rente eines An
gestellten und eines Arbeiters errechnet sich nicht 
nach der Struktur, wenn sich die Arbeit des Ange
stellten oder· Arbeiters geändert hat, sondern die 
Rente für den Angestellten und Arbeiter errechnet 
sich nach der Höhe der entrichteten Beiträge zur 
Sozialversicherung, für die wiederum die erdienten 
Bezüge die Grundlage sind. Wenn wir also von die
sem Punkt ausgehen wollten, dann müßten wir uns 
sagen, daß wir einen Grundsatz aufgeben, der bis
her im Versorgungsrecht nicht nur. für. die Beam
ten, sondern auch im Rentenrecht Geltung hatte 
und sicherlich im letzteren auch Geltung behalten 
wird. Wenn trotzdem in der Vorlage die Staats
regierung ausnahmsweise von diesem fundamen
talen Grundsatz abgewichen ist, dann kann es sich 
nur um eine einmalige Abweichung handeln. Eine 
einmalige Abweichung muß aber einen Stichtag 
haben; denn wenn wir keinen Stichtag einsetzen, 
dann schaffen wir unter Umständen einen Bezugs
fall. Es könnte sich dann jede künftige strukturelle 
Hebung der Gehälter auch noch auf die Versor
gungsbezüge von Beamten, die sich vielleicht schon 
20 Jahre im Ruhestand befinden, auswirken. Wir 
haben uns deswegen auf die Festsetzung eines 
§tichtags geeinigt. Man kann, glaube ich, diese ein
malige Abweichung rechtfertigen, weil sich durch 
die Verhältnisse in den letzten 15 Jahren, insbe-' 
sondere in der Zeit nach 1945, die Struktur oder 
der Inhalt manches Amtes, das ein Beamter be
kleidet, geändert hat und weil infolge der Verhält
nisse, die kriegsbedingt waren - darum der 
8. Mai 1945 - dieser Änderung nicht rechtzeitig 
durch eine Hebung der Besoldungsbezüge Rech
nung getragen werden konnte. 

Das ist eigentlich der Grund, meine Damen und 
Herren, warum wir uns zu dieser Abweichung von 
dem Grundsatz, daß für das Ruhegehalt die erdien
ten Bezüge zum Zeitpunkt der Versetzung in den 

Ruhestand maßgebend sein sollen, entschließen. Ich 
gebe Ihnen ohne weiteres zu, daß man über den 
'Stichtag als solchen streiten könnte. Wir haben die 
Frage in unserem Ausschuß auch besprochen. Viel
leicht wird die Staatsregierung zu der Frage noch 
einmal Stellung nehmen. Aber, meine verehrten 
Damen und Herren, wir sollten uns schon vor Augen 
halten, daß wir; wenn wir den Stichtag überhaupt 
beseitigen wollten, einen Bezugsfall schaffen, der 
uns später einmal, sofern wir diesem Hohen Hause 
noch angehören sollten, unter Umständen in 
Schwierigkeiten bringt. Darum bitte ich Sie drin
gend, den Beschlüssen der Ausschüsse, die sich für 
die Festhaltung an dem Stichtag entschieden ha
ben, beizutreten. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten aber über 
dem Stichtag nicht ganz vergessen, daß diese No
velle zum Beamtengesetz doch auch eine ganze( An
zahl von erheblichen Verbesserungen bringt, die 
eigentlich, möchte ich beinahe sagen, untergehen, 
weil man sich zu sehr auf den Stichtag allein fest
legt; dabei handelt es sich um 16 Millionen Mark 
Mehraufwendungen, vielleicht sogar, wenn der 
Stichtag geändert werden sollte, um mehr. Aber 
man soll draußen schon wissen, daß durch diese 
~ovelle, die jetzt Gegenstand der Beratungen ist, 
die Mindestversorgungsbezüge in erheblichem Um
fang verbessert werden, daß das Sterbegeld neu 
eingeführt wird. Es wird künftig so sein, daß für 
den Sterbemonat die Gehaltsbezüge und im darauf
folgenden Monat die Versorgungsbezüge gezahlt 
werden und noch ein Sterbegeld in Höhe von zwei 
Monatsgehältern gewährt wird. Ferner. ist zu er
wähnen die Regelung der Abfindung für Witwen, 
die sich wieder verheiraten wollen. Das ist ein Vor
haben, meine Damen und Herren, das auch mora
lisch und vom Gesellschaftspolitischen her, eine 
nicht unerhebliche Bedeutung hat. Ferner ist dar
auf hinzuweisen, daß auch die minder schuldig ge
schiedenen Ehefrauen nun Versorgungsbezüge er
halten können, daß der Ortszuschlag künftig auch 
für den Versorgungsempfänger nach dem Wohn
sitz bezahlt wird, an dem er seinen Ruhestand ver
bringt. Zu nennen sind schließlich die Jubiläumszu
wendungen, die Weihnachtsgratifikationen usw. 
Ich wollte doch auf diese Verbesserungen noch mit 
einigen Worten hinweisen, damit sie nicht ganz im 
Streit um den Stichtag - sagen wir lieber nicht 
„Streit", sondern „Auseinandersetzungen" oder 
„Meinungsverschiedenheiten" - untergehen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie dringend, 
nicht zu beschließen, daß ein Stichtag ganz entfällt. 
Denn wir würden, wie ich schon sagte, nachdem 
wir ohneh;in eine einmalige, dem Beamtenrecht bis
her fremde Entscheidung treffen, durch ein Gesetz 
ohne Stichtag einen Bezugsfall schaffen, der uns 
später Schwierigkeiten bereiten könnte. 

(Zuruf von der SPD: Andere Länder haben 
ihn doch auch nicht!) 

Präsident· Hanauer: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Panholzer. 

Dr. Panholzer (BP): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Bayernpartei 
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hat sich bei der Beratung des vorliegenden Ge
setzentwurfs bereits in deh Ausschüssen dafür ein
gesetzt, daß ein Stichtag nicht aufgenommen wird. 
Diese Frage mag sehr schwierig sein. Es handelt 
sich um eine so große Anzahl von verschiedenen 
Fällen, daß man wahrscheinlich nicht genau sagen 
kann, welcher Weg der richtigste und gerechteste 
ist. Aber ich glaube, daß jeder Stichtag eben eine 
Willkür enthalten könnte, und das möchte ich ver
meiden. Wir sind daher der Meinung, daß die Be
stimmung über den Stichtag fallen soll. 

Zum übrigen Teil des Gesetzentwurfs möchte ich 
sagen, daß wir insbesondere den Umstand begrü
ßen, daß nun nicht jeden Dezember neue und 
schwierige Beschlüsse über die Frage des Weih
nachtsgelds gefaßt werden müssen. Wir haben das, 
glaube ich, nun schon so oft beschlossen, daß man 
vor Gericht unter Umständen sagen würde, es liege 
bereits eine gewisse Kontinuität vor, innerhalb derer 
die Bezüge immer wieder gewährt worden sind. Es 
ist nach meinem Dafürhalten richtig, daß dieser 
Streitpunkt durch die Vorlage nun endgültig be.
seitigt wird. Dasselbe gilt für die übrigen Dinge, 
für die Jubiläumsgabe, für das Sterbegeld, für die 
Regelung der Verhältnisse geschiedener Frauen. 
Alle diese Dinge haben einen starken sozialen Cha
rakter. Wir können deshalb dem Gesetz insoweit 
zustimmen. Wir bleiben aber dabei, daß wir uns 
nicht für einen Stichtag entschließen können. 

(Vereinzelter Beifall) 

Präsident Hanauer: Nächster Redner ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Dehler. 

Dr. Dehler (FDP): Herr Präsident, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die Fortschritte und 
Vorzüge, die dieses Gesetz, über das wir eben be
raten, bringt, sind einige Male' enumeriert worden. 
Ich möchte mich darauf beschränken, festzustellen, 
daß wir sie von Herzen begrüßen. 

Das Kriterium, das im Augenblick wohl am mei
sten in der Diskussion steht, ist die Frage des 
Stichtags. Meine Fraktion hat sich in einem An
trag, der vor einigen Monaten hier im Hohen 
Hause eingebracht worden ist, dafür ausgesproch
chen, in diesem Gesetz keinen Stichtag festzuset
zen. Und die Beschlußfassung des Beamtenrechts
ausschusses hat ihr insoweit recht gegeben. Indem 
ich mich auf das beziehe, was der Vorsitzende die
ses Ausschusses, Herr Kollege Vilgertshofer, eben 
ausgeführt hat, muß ich sagen: Wenn einmal der 
Grundsatz der strukturellen Überleitung hier im 
Gesetz praktiziert wurde, ist damit der große 
Sprung getan, und die Frage des Stichtags ist nur 
ein relativ kleines Sprünglein. 

Zum zweiten, meine Damen und Herren, scheint 
uns vom Materiellen her gesehen das Problem 
nicht allzu schwerwiegend zu sein. Mit Stichtag 
8.Mai1945 gegenüber ohne Stichtag, so haben wir in 
den Ausschußberichten gehört, sind die Mehrauf
wendungen nicht so erheblich, daß sie in dieser 
Frage grundsätzlich zu Vorbehalten führen könn
ten. Zudem sind wir der Meinung, daß die Mehr-

belastungen von Jahr zu Jahr rasch abnehmen 
werden. Eine weitere Überlegung ist aus der Tat
sache herzuleiten, daß eine große Zahl anderer 
Bundesländer - nach unserer Kenntnis bis auf 
Baden-Württemberg alle anderen Bundesländer -
entweder keinen Stichtag oder doch einen wesent
lich früheren festsetzen. Und dann steht für uns 
auch als sehr wichtiger Entscheidungsgrund im 
Raume, daß es sich hier um ein gewisses psycho
logisches Sprengpulver handelt. Wir glauben und 
fürchten, daß durch einen Stichtag gewisse neue 
Ungerechtigkeiten eingeführt werden. Getroffen 
werden dann vor allem die Altpensionisten, die 
heute über 80 Jahre alt sind, insbesondere die Alt
lehrer, die an der Zunahme der Bedeutung ihres 
Berufsstandes, die zur strukturellen Überleitung 
geführt hat, ebenso sehr beteiligt waren wir jün
gere Lehrer. Wir meinen daher, daß dieses schwe
bende Problem grundsätzlich bereinigt ,werden sollte 
und daß kein Stichtag wohl der beste Stichtag ist. 
Ich glaube, daß hier ein gewisser Akt der Gerech
tigkeit notwendig wird. Sicherlich wird der Herr 
Staatsminister der Finanzen, wenn er anschlie
ßend spricht, wieder sein Wort zitieren, daß abso
lute Gerechtigkeit - wie er es von diesem Platze 
aus einmal getan hat - nur an einem Ort unter 
uns, in der Hölle, zu finden ist. 

(Abg. Dr. Merle Ist die unter uns?) 

- Wir haben dorthin keinen Kontakt und kön
nen das also nicht beurteilen. Wir stehen sehr im 
irdischen Bereich und meinen, daß hier ein prak
tisches Gesetz gemacht werden sollte. 

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion ist 
darum nach wie vor der Auffassung, daß in dieses 
Gesetz am besten kein Stichtag kommen soll. Sollte 
die Mehrheit des Hauses anders entscheiden, 
dann sollte auf jeden Fall ein früherer Stichtag 
als der 8. Mai 1945 genommen werden. 

(Abg. Dr. Becher: Ich bin schori ganz 
zerstochen vor lauter Stichtagen!) 

Wir meinen, ein Stichtag, der vor dem zweiten 
Weltkrieg liegt, dürfte doch richtiger sein. 

Präsident Hanauer: Nächster Redner ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Sornik. 

(Staatsminister Dr. Eberhard: Ich bitte 
vorher ums Wort!) 

- Entschuldignng! Es liegt eine Wortmeldung des 
Herrn Staatsministers der Finanzen vor. Er hat 
nach der Geschäftsordnung das Recht, das Wort zu 
nehmen. Ich bitte um entsprechenden Rücktritt des 
Herrn Dr. Sornik. - Das Wort hat der Herr 
Staatsminister der Finanzen. 

·Staatsminister Dr. Eberhard: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Nach der Diskussion 
sieht es fast so aus, als ob dieser schon in der 
Vorbereitung und auch in der Beratung sehr 
schwierige Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
beamtenrechtlicher Vorschriften nur aus einem 
Stichtag bestehen würde. In dem Gesetz steht aber 
etwas ganz anderes, und die ursprüngliche Fassung 
der Regierungsvorlage enthielt die Frage des 
Stichtags und damit die Frage der strukturellen 
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Überleitung der Versorgungsempfänger überhaupt 
nicht. Es ist festzustellen, und ich darf dies hier 
noch einmal tun, daß der Bund und der Bundes
gesetzgeber der Frage der sog. strukturellen Über
leitung der Versorgungsempfänger gegenüber eine 
ablehnende Haltung eingenommen und die struk
turelle Überleitung überhaupt abgelehnt und die 
Überleitung nur individuell vorgenommen hat. 
Darüber hinaus haben auch die Länder Berlin 
und Hamburg diese strukturelle Überleitung über
haupt abgelehnt. Das zur Einleitung. 

Es sieht fast so aus, als ob es keine anderen 
Auffassungen mehr gäbe wie die, daß man unter 
allen Umständen strukturell überleiten müsse und 
das sogar noch ohne Stichtag. 

Was nun die strukturelle Überleitung anlangt, 
so darf ich dazu sagen, daß sie aus der Initiative 
des Landtags heraus entstanden ist. Das Parlament 
hat am 11. April 1962 einen Beschluß gefaßt, der 
die Staatsregierung ersucht, in dem nach dem Be
schluß des Landtags alsbald vorzulegenden Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Be
amtengesetzes und des Bayerischen Besoldungs
gesetzes für die Überleitung der Versorgungsemp
fänger eine Regelung vorzusehen, die der in Ba
den-Württemberg getroffenen im wesentlichen ent
spricht.· Die Regelung von Baden-Württemberg ist 
die gleiche, wie sie in der Regierungsvorlage nach 
der Initiative des Parlaments vorgesehen ist. Auch 
sie enthält den Stichtag des 8. Mai 1945. Der Land
tagsbeschluß wurde meines Wissens einstimmig ge
faßt. Aber das gehört der Vergangenheit an. Ich 
möchte zu dem sprechen, was nun in der Zwischen
zeit geschehen ist. 

Ich darf Sie sehr herzlich bitten, bei Ihren Über
legungen, wie mit dem Stichtag nun verfahren 
werden soll, doch für folgendes Verständnis zu ha
ben: Die strukturelle Überleitung ist, wie der 
Herr Abgeordnete Vilgertshofer bereits ausgeführt 
hat, in sich und an sich bereits eine Ungerechtig
keit und entspricht, mindestens rechtssystematisch, 
nicht den bisherigen versorgungspolitischen und 
versorgungsrechtlichen Grundsätzen, daß der Ver
sorgungsempfänger seine Versorgungsbezüge im 
allgemeinen und grundsätzlich nach seinem letz
ten Aktivgehalt erhält. Diese Frage ist erst mit den 
sog. strukturellen Verbesserungen bestimmter Be
amten- und Besoldungsgruppen im Laufe der letz
ten Jahre aufgetreten. Dies war eigentlich der 
Grund dafür, sich die Frage zu überlegen, ob nicht 
doch auch die Versorgungsempfänger an dieser ge
sellschaftspolitischen oder strukturellen Verbesse
rung - wie man es nennen will - der Beamten
bezüge beteiligt sein oder nicht beteiligt sein sol
len, ob sie also doch in den Genuß gewisser Vor
teile einer Anpassung gesetzt werden sollen. 

Ich sage es noch einmal: Diese Regelung hat 
nach langen Beratungen in den Ausschüssen, vor 
allem des Bundestags, keine Zustimmung gefun
den. Es ist aber dort den Ländern mehr oder we
niger anheitngestellt oder überlassen oder freige
stellt worden, eine solche strukturelle Überleitung 

durchzuführen. In der Zwischenzeit sind nun, bis auf 
Berlin und Hamburg, die diese strukturelle Über
leitung abgelehnt haben, alle Länder dazu über
gegangen, eine solche strukturelle Überleitung auch 
für ihre Versorgungsempfänger durch eine ent
sprechende gesetzliche Regelung vorzunehmen. Die 
Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 
und auch Hessen haben diese Regelung mit einem 
Stichtag getroffen. Ich darf diese drei Länder 
vielleicht herausgreifen, ohne den einstimmigen 
Beschluß des Landtags, daß sich der bayerische 
Entwurf dem des Landes Baden-Württemberg im 
wesentlichen anschließen sollte, besonders zu stra
pazieren. 

Dieser Stichtag für die Überleitung der Versor
gungsempfänger muß sein oder - ich darf mich 
umgekehrt ausdrücken - gegen die völlige Strei
chung des Stichtags sprechen gewichtige Gründe. 
Es sind, was ich schon einmal sagte, zunächst rein 
systematische Gründe, weil grundsätzlich die Ver
sorgung an das letzte aktive Gehalt anzuknüpfen 
hat. Es sind aber auch technische, praktische Grün
de. Ich bitte, diese besonders zu berücksichtigen. 
Für eine solche Überleitung der Besoldungsemp
fänger muß man irgendwo an eine bestimmte Zä
sur, an einen bestimmten Einschnitt im Besoldungs
system anknüpfen. Ließen wir den Stichtag völlig 
wegfallen, dann müßte praktisch das Besoldungs
recht der letzten 30, 40 und 50 Jahre erst wieder 
lebendig gemacht werden. Es müßten praktisch die 
damaligen Verhältnisse alle umgewandelt und für 
die heutige Zeit wieder virulent gemacht werden. 
Sie wissen, daß seit 1920 soundso viele Besoldungs
änderungen eingetreten sind, daß in der Zwischen
zeit eine erhebliche Zahl von sog. Besoldungsüber
leitungen stattgefunden hat und daß insbesondere, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, viele 
Ämter und Amtsbezeichnungen in Bayern über
haupt verschwunden sind. Wir würden also ver
waltungsmäßig vor ein schier unlösbares Problem 
gestellt werden, mindestens von der Frage der op
timalen Gerechtigkeit her, was denn mit solchen 
Versorgungsempfängern bei dieser Überleitung ge
schehen solle, deren Ämter oder Amtsbezeichnun-
gen gar nicht mehr bestehen. · 

(Abg. Walter Fischer: Diese Arbeit haben Sie 
auch mit dem Stichtag vom 8. Mai 1945 !) 

- Nach dem 8. Mai sicherlich, weil ich auch auf 
dem Standpunkt stehe, wie im übrigen alle Länder 
und der Bund, daß das, was wir tun, vom verfas
sungspolitischen Standpunkt aus sowieso eine 
schlechte Sache ist. Herr Kollege Fischer, es kam 
uns darauf an, bei dem an sich Schlechten, was 
wir tun - nicht im Hinblick auf den Versorgungs
empfänger, der etwas bekommen soll, sondern im 
Hinblick auf das, was von der Gerechtigkeit und 
von der Gleichheit vor dem Gesetz her gesehen ver
ankert werden soll -, doch zu versuchen, das in 
eine gute Form zu kleiden, soweit das überhaupt 
möglich· ist. Das heißt auf Deutsch, wir müßten 
für eine strukturelle Überleitung ohne Stichtag all 
das wieder lebendig machen, was seit 30, 40 und 
50 Jahren der Vergangenheit angehört und was zu 
einem großen Teil auch gar nicht wieder erstehen 
oder lebendig gemacht werden könnte. 
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Ich darf weiter darauf hinweisen, daß natürlich 
eine solche strukturelle Überleitung versorgungs
politische Folgen hätte, weil sie im Besoldungs
system in der Zukunft dann regelmäßig für alle 
Versorgungsempfänger für die ganze zurückliegen
de Zeit gelten müßte. Das bedeutet, daß dann al
les, was Sie neu erfinden und was wir uns im 
Sinne dieser gesellschaftspolitischen Wandlung an 
Strukturverbesserungen allgemeiner Art für be
stimmte Beamtengruppen ausdenken, zwangsläufig 
irgendwie wieder zurückgeklappt und für alle 
Versorgungsempfänger für die letzten Jahre und 
Jahrzehnte wieder aufgerollt werden müßte. 

Weil Sie nun aber an dem 8. Mai 1945 vielleicht 
aus bestimmten politischen Überlegungen heraus 
keinen allzu großen Geschmack finden, möchte ich 
Ihnen . hier namens der Regierung noch einmal 
einen Kompromißvorschlag machen. Ich sage noch 
einmal: ein Stichtag müßte sein und sollte sein. Der 
Kompromißvorschlag lautet dahin, daß Sie als 
Stichtag den 1. Juli 1938 wählen sollten; den 
1. Juli 1938 deswegen, weil er insofern eine we
sentliche Zäsur darstellt, als mit Wirkung von die
sem· Tage das bayerische Besoldungsrecht in das 
Reichsbesoldungsrecht übergeleitet und eingefügt 
wurde, und weil wir von diesem Tage an verhält
nismäßig klare Vorstellungen hinsichtlich der über
zu1eitenden Besoldungsgruppen haben. Auch das 
Land Hessen hat mit dem Stichtag des 1. . April 
1938 den Tag gewählt, mit dem im Lande Hessen 
die hessischen Besoldungsgrundsätze in die Reichs
besoldungsgrundsätze einmündeten. Ich glaube, daß 
Ihnen der Stichtag des 1. Juli 1938, der noch ein
mal einen Großteil von Versorgungsempfängern 
einbezieht, der im übrigen auch noch einmal 2 Mil
lionen DM mehr kostet - das sei aber nur am 
Rande erwähnt -, die Möglichkeit geben könnte, 
dieser Vorlage zuzustimmen, einer Vorlage, in die 
sich aus dem Ausschuß heraus auch noch etwas 
eingeschlichen hat, was nicht in der Regierungs
vorlage stand, nämlich die dauernde Verankerung 
der Weihnachtszuwendungen als eine dauernde Re
gelung, trotz der entgegenstehenden Regelung 
für die Bundesbeamten, wogegen ich aus Fairneß 
und Loyalität gegenüber diesem Hohen Haus hier 
keine Ausführungen mehr machen möchte. Aber 
nun auf den Tisch gelegt: die Weihnachtszuwen
dungen, von Ihnen beschlossen, der Stichtag, von 
Ihnen angeregt. Das Vorbild von Baden-Württem
berg sollte wenigstens auf den nach ·meiner Auf
fassung auch noch sehr glücklichen und auch ver
waltungstechnisch glücklichen Termin des 1. Juli 
1938 abgewandelt werden. 

Ich bitte Sie wirklich herzlich, sich das bei der 
Abstimmung noch einmal zu überlegen und dann 
mit dieser Stichtagregelung vom 1. Juli 1938 die an
sonsten viele Vorteile enthaltende Vorlage der 
Regie;rung zu verabschieden, die sich nicht nur auf 
den Stichtag und die strukturelle Überleitung be
zieht, sondern für viele unserer Beamten wesent
liche beamtenrechtliche und besoldungspolitische 
Vorteile mit sich bringt. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Nächster Redner ist ·nun der 
Herr Abgeordnete Dr. Sornik. 

Dr. Sornik (GDP): Herr Präsident, ineine Damen 
und Herren! Ich bin dem Herrn Finanzminister sehr 
dankbar für die goldene Brücke, die er uns gebaut 
hat, die wir gegen den in der Regierungsvorlage 
enthaltenen Stichtag waren. Ein Stichtag muß sein; 
das ist ausreichend erörtert worden. Auch meine 
Fraktion steht auf dem Standpunkt, wir sollten 
nicht ins Uferlose verfahren, sondern einen Stichtag 
setzen. Ich darf ganz kurz flen Standpunkt darlegen, 
der uns veranlaßt hat, gegen den Stichtag der Re
gierungsvorlage, also gegen den 8. Mai 1945, zµ sein. 

Der Stichtag vom 8. Mai 1945 findet nämlich im 
bayerischen Beamten- und Besoldungsrecht keine 
innere Rechtfertigung, und zwar aus rechtspoliti
schen und rechtssysteinatischen Gründen. Der Stich
tag vom 8. Mai 1945 kommt aus der Sondergesetz
gebung des Bundes zu Artikel 131 GG; dort hat er 
seine volle Berechtigung. Nach dem Untergang des 
sogenannten Dritten Reiches galt es, für die ver
drängten Beamten und Angestellten sowie die Ar
beiter des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepu
blik eine Rechtsordnung zu schaffen, die den poli
tischen und beamtenrechtlichen Forderungen der 
Demokratie entsprach. Die mit der gewaltigen Auf
blähung des Beamtenapparats verliehenen Rechts
ansprüche im vergangenen Reich konnten durch die 
junge Bundesrepublik nicht honoriert werden. Es 
war notwendig, eine Filterung der angemeldeten 
Rechte durch die Regelung im 131er-Gesetz vorzu
nehmen. Zwischen alter und neuer Zeit wurde durch 
den Stichtag vom 8. Mai 1945 eine Zäsur gesetzt, 
ohne die eine rechtliche Regelung nicht möglich ge
wesen wäre. Daher ist der Stichtag vom 8. Mai 1945 
ein Charakteristikum des 131er-Gesetzes des Bun
des, welcher als Rechtsnachfolger des untergegange
nen Reiches gilt. Es sollte in der Regierungsvorlage 
ein Stichtag gewählt werden, der der kontinuier
lichen Entwicklung des bayerischen Besoldungs
rechts gerecht wird. Das wäre nach unserer Auf
fassung der 1. Juli 1938 als Zeitpunkt der Über
führung des bayerischen Besoldungsrechts in das 
Reichsbesoldungsrecht. Dieser Stichtag hat außer
dem den Vorteil für sich, daß durch die kommende 
Neuregelung und Überleitung auch die Kriegerwit
wen erfaßt würden, welche durch eine Beibehaltung 
des Stichtags vom 8. Mai 1945 von einer Neuord
nung ausgeschlossen wären. Daher stelle ich namens 
meiner Fraktion folgenden Antrag: 

Der Bayerische Landtag wolle beschließen: 
Im/Entwurf eines Gesetzes zur Änderung be
amtenrechtlicher Vorschriften (Beilage 3028) 
wird in § 2 folgende Änderung vorgenommen: 

a) In Artikel 33 a Absatz 1 werden statt der 
Worte „nach dem 8. Mai 1945" die Worte 
„nach dem 30. Juni 1938" gesetzt; 

b) In Artikel 33 b Absatz 1 werden statt der 
Worte „vor dem 9. Mai 1945" die Worte 
„vor dem 1. Juli 1938" gesetzt; 

c) In Artikel 33 b Absatz 1 Buchstabe b wird 
das Wort „Laufbahn" durch das Wort 
„Laufbahngruppe" ersetzt. 
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Präsident Hanauer: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Dehler. 

Dr. Dehler (FDP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren] Els ist uns ein Anliegen, daß die Fra
ge „Stichtag" hier mit einer breiten parlamentari
schen Mehrheit ihre Lösu:ng findet. Wir ·sind der 
Ansicht, daß die Einwendungen, die der Staats
minister der Finanzen gemacht hat, durchaus be
achtlich und berücksichtigungswert sind. Mit dem 
nunmehr vorgeschlageinen T·ermin ldes 1. Juli 1938 
ist •ein s·ehr großer Teil .unserer Bedenken ausge
räumt worden. ·Wir sind daher in der Lage, dem 
Vorschlag des Herrn Finanzminister·S, resp. der 
S1laatsregiJerung in diesem Punkt zuzustimmen. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht mehr vor. 

Ich ·schließe die allgemeine Aussprache; wir tre
ten gemäß § 60 Absatz 3 unsereT Geschäftsordnung 
in die E i n z e 1 b e r a t u n g ein. 

Der Abstimmung liegt zugrundie die Reg.ierung.s
vorlage auf Beilage 3028 unter Berücksichtigung 
der Beschlüsse des Ausschusses für Fragen de·s Be
·a:mtenrechts und der Besoldung auf Beilage 3127 
und des Ausschusses für den Staatshaushalt und 
für Finanzfragen auf Beilage 3140 sowie des Aus
schusses für Verfassungsfragen und Rechtsfrngen 
(Beilage 3144). 

Ich eröffne zunächst die Aussprach·e über den § 1, 
Z i ff er 1 bis 4, deren unveränderte Annahme von 
den Ausschüssen empfoh1en wird. 

Wortmelldungen dazu liegen nicht vor. - Wer 
diesen 4 Ziffern in§ 1 die Zustimmung gehen will, 
den bitte ich um ein Handzeiichen. - ·Danke. Die 
Gegenprobe! - S:timmenthaltung.en? - Einstim
mig angenommen. 

Wir kommen zu Z i ff er 5 in § 1. Die Ausschüsse 
schlagen für den Ein1eitungssatz folgende Fassu'.l11g 
vor: 

Nach Artikel 88 werden folgende Bestimmun
gen eingefügt: 

In Ar.t. 88 a ist das Wort „kann" :i:lurch das 
Wort „soU" zu ersetzen. 

Darf ich zunächst die um ein Handzeichen zum 
Zeichen der Zustimmung bitten, d;ie für die Ände
rung des Einleitungssatzes und für diJe Änderung 
de•s Artikels 88 a sind. - Danke. Di:e Gegenprobe! 
- Stimmenthaltungen? - Eoinstti.mmig angenom
men. 

. Es soll weiterhin eingefügt werden ein Artikel 
88b: 

Die Beamten und Versorgungsempfänger er
halten eine W·eihnachtszuwendung. Dras Nähere 
11egelt die Staatsregierung durch Rechtsver
Ol'.'dnung. 

Wer dieser Einfügung zustimmen wiH, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? :--- Einstimmig angenommen. 

Wir kommen innerhalb des§ 1 zu den Ziffern 
6 mit 30, die nach den Ausschußbeschlüssen unver
ändert bleiben soUen. Wortmeldungen da·zu liegen 
mir nicht vor. Ich verwetse auf die ZHfern 6 bis 30 
der Beilage 3028. 

Ich bitte den um ein Handzeichen, der hier zu
stimmen will. - Danike.DieGegenprobe! - Stimm
enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu § 2. Zunächst Ziffer 1. Die Aus
schüs·se schlagen hinsichtlich des: Einleitungssatzes 
und der Ziffer 1 unveränderte Annahme vor. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Darike. 
Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Ich eröffne die AUS!Spr1ache zu Z i ff ·er 2. 

Ich komme zunächst zur Abstimmung über die 
Neufassun:g des Artikels 33 des Besoldungsgesetzes, 
der nach Empfehlung sämtlicher Ausschüsse unver
ändert bleiben soll. Es handelt sich um d~n Einlei
tungssatz und u,m die Neufassung rdes Artikels 33. 
Ich bitte rden um ein Handzeichen. der hier zu
stimmen will. - Danke. D1!e Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Nun kommen wir zu § 2, Ziffer 2 hiTlJSichtlich 
der Änderungen zu Artikel 33 a, 33 b unO. 34. 

Der Beso1dungstausschuß hat eine geänderte 
Formuliierun.g vorgeschlagen, rdiJe im wesentlichen 
die Streichung de,s Stichtages enthält. Der Haus
haltsausschuß und der Rechts- und Verfassungs
ausschuß haben i'hre Zustimmung in Form der Re
gierungsvorlage g•egeben. Auf Anre•gung des Herrn 
Finanzmin'i!steriS ist eben von der Gesamtdeutschen 
Partei ein Abänderungsvortrag vorgelegt worden. 

Nun müssen wir uns, meine Damen unrd Herren, 
üb:er die F o r m a 1 i t ä t e n der Abstimmung einig 
werden. Zunächst liegt vor .ffin Be1s.chluß dies Be
soldungsausschusses, weiter ein kontrastierender Be
schluß des Haushaltsausschusses und des Rechts
unid Verfa:ssungsausschuss1es im Sinne dies § 133 der 
Ge1schäftso·rdnung, der das glieiche: Thema betrifft, 
womit uns die Regierungsvorlage als Ausschußbe
schluß zur Abstimmung vorliegt. Zu diesen bei
den gegensätzlichen Anträgen kommt nun ein 
neuer Abänderungsantrag. Ich halte es für zweck
mäßig, daß wir uns zunächst, von der Formulierung 
losgelöst, über die S t ·i c h t a g e einigen, weil da
mit am sichersten Klarheit geschaffen wird, und 
daß ich zunächst darüber abstimmen l'asse, und 
zwiar al,'Lf der Grundlage des mir eben übergebenen 
Abä111derungisantr.ags, ob im Artikel 33 a Absatz 1 
die Worte „nach dem 8. Mai 1945" er.setzt werden 
sollen durch die Worte „nach dem 30. Juni 1938" 
unid im Artikel 33 b Absatz 1 die Worte „vor dem 
9. Mai 1945" durch die Worte „vor dem 1. Juli 1938" . 

Zur Abstimmung hat das Wort der Herr Abge
ordnete Gabert. 

(Abg. Kallenbach: Zur Abstimmung!) 

Gabert (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, daß der weitestgehende Antrag der Be
schluß des· Besoldungsaus.schusses auf Streichung 
des Stichtag•es tst. Ich bitte, Her·r Präsident, über 
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dieis1en Beschluß zuerst a:bstimmen zu lassien und 
dann, wenn diie Grundsat:?Jentscheidung gefallen ist, 
über den nächs:ben Stichtag abstimmen zu lass·en, 
der dem Abänderungsantrag entspricht. 

Präsident Hanauer: Der Herr Kollege Kallen
bach zur Abstimmung! 

Kallenbach (FDP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich werde mich an der Abstimmung 
n'icht beteilig>en, weil diiesier P.arngrapih meine per
sönlichen Rechtsverhältnis•s:e berührt. Aus Gründen 
der Sauberkeit enthalte ich mich in d~es1em Fall der 
Stimme. 

(Bravo-Rufe und Beiflall - Ahg. Dr. Be
cher: Vivant sequentes!) 

Präsident Hanauer: Nach dieser vorweggenom
menen Erklärung d:es Herrn Abgie·o·rd111eten Kallen
bach, daß er sich an .der Abstimmung nicht betei-
ligen werde · 

(Leichte Unruhe- Zurufo desAbg.Bezo.ld) 

- Moment, wir befänden U!Il!s in der Abstimmunrg; 
Herr A:bg•eo-rdrueteT Bezo1'd, woHen S~e zur Ab
stimmung sprechen? - -

(Abg. Bezold: Ich wollte nur das gleiche sa
gen! - Heiterkeit) 

Dann darf ich also jetzt zu dien Abs tim -
m u n g s· r e g e 1 n zurückkehren. Der Herr Kollege 
Gabert meinte, daß der Beschluß .des Ausschusses 
für Beamtenrecht der weitergehende sei und regte 
an, darüber zuerst abzustimmen. Nun handelt es 
sich aber nach meiruer Üibe.rzeugung - ich vierwei:se 
auf § 133 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung -
um einen der FäUe, der trotz dies: wieitgehenden 
Perfektionismus in unsener Geschäftsordnung nicht 
geregelt ist. 

(Unruhe) 

- Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
bin gar nicht gewillt, Selbstgespräche zu führen, 
aber ich habe den Eindruck, a1s 01b .es allmählich so 
weit käme, weil Sie meinen Ausführung·en kein Ge
hör schenken. - Es1 heißt in unS'erer Geschäftsord
nung: 

Bei mehreren Anträgen zur· Sache soll zuernt 
über defl! Antrag abgestimmt werden, der am 
weitesten von 1der Vorlage ... abweicht. Im 
Zweifelsfall •entsch·ed!det der Landtag oder der 
Ausschuß. Liegt ein Vor•schlag elines Ausschus
ses vor, so tritt dieser Vorschla.g an d:ie Stelle 
der Vorlage oder des Anirag.s. 

- Nun habe ich zwei div;ergiel'ende Vo.l'schläge. -
Ursprünglich g>esilellte Anträge können. a1s Ab
änderungsanträ·ge einge1bracht wel'den. 

Wenn nun der ur.sprüngliche Antrag von dem näch
sten Ausschuß wieder übernommen wird, wäre er 
ein Ahänderungsantra.g, und darnn müßte n:ach der 
Regel über die Abänderungsanträge, Herr Kollege 
Gabert über diesen zuerst abgestimmt werden. Dann 
wäre di-e Frag•e mit:dem weitestgeihendenAntrag auch 
richtig. Also hier ist ,es a:bsolut eine Sache, meine 

Damen und Hewen, über die S1ie aibzustimmen ha
ben. Ich möchte keine1 laI11ge· Geschäftso·rdnungs>de
batie heraufbeschwören; denn wahrscheinlich wird 
es einwandf11ei klar se·in, wofür ·siich die Mehrheit 
des Hohen Hauses •entscheidet: überhaupt kein 
Stichtag oder Juli 1938 oder 1945. Ich darf 8te also 
zunächst bitten, sich gemäß dem Antraig deS' Herrn 
Abg. Gabert geschäftsordnungsgemäß zu äußern, 
ob da11ITi:t Einverständnis besteht, zunächst - un
ter Ausklammerung der FI"ag.e, was ist A:bänderung 
Uilld was ist nicht AbänderuI11g ~ über dien Antrag 
des Besoldungsausschusses als den weitestgehenden 
abzustimmen, zunächst" nur mit dem Inhalt, daß 
ein Stichtag überhaupt ·el'saizlos gestrichen wird. 
Ist es so richtig formuliert? -

Ich darf also zunächst einmal d1ejeni•gen, dte für 
dies·en Ab s t im m u n .g ·si m o du s sind, nämlich 
daß W.ir vorweg über diesen Beschluß abstimmen, 
um ein Han1dze.ich1elD! bitten. - Ich danke; das ist d1e 
Mehrheit. Ich bitte um die• Ge1g•enp11obe. - Danke. 
Stimmenthaltungen? - Das ers·tere war die Mehr
heit. 

Ich s·teUe alSo· zur A'bstiilnmun.g - bitte, noch 
losgelöst von der FOrmu1'i1eruing der Gesetze - den 
Antra,g des BesoildungsaU'sschuss•es, 1einen S t i c h -
t a g in den Artikeln 33 a und b zu 1stl'eichen. Wer 
diesiem Antrag - Stre:i:chun.g ·des Stichtags in den 
beiiden erwähnten Bestimmungen - zu.stimmen 
will, .den bitte ich um ein Han&eichen. - Danke. 
Die Gegernprobe! - Das letztere war d>iJe Mehrheit. 
Stimmen1JhaltUI11gen? - Bei 9 Stimmenthaltungen 
ist der Antraig abgelehnt. 

Nun darf ich, meine Damen ·und Herren, übex 
die RegieruI11gsvorlage abstimmen lassen, und zwar 
zunächst über § 2 Zif:fier 2, nur •Soweit es um den 
Artikel 33 a gieiht, mit ider Maßgabe, daß im Absatz 
1 die Worte „nach dem 8. Mai 1945" er.setzt werd:en 
durch die Worte „nach dem 30. Juni 1938". Die üb
rigen AbsätzJe 2, 3 und 4 bleiben unverä111dert. 

Wer dem zustimmen wi11, den bitte ~eh um' ein 
HandZJeichen. - Danl{Je, die Ge,genprobe! - Stimm
enthaltungen? - Bei 13 Stimmenthaltungen und 
2 Gegenstimmen angenommen. 

Ich rure dann auf Artikel 33 •b in der For
mulierung der Regi>er.un:gsvor1age mit dem Abmaß, 
daß in Absatz 1 die Worte „vo,r diem 9. Ma'i 1945" 
ersietzt werden durch die Worte „vor dem 1. Juli 
1938". Außerdem ·soll in Artikel 33 h Absatz 1 das 
Wort „Laufbahn" durch das Wort „La'Ulfbaihngrup
pe" e11setzt weDden. Es bestehen keine Bedenken 
da.gegen, gemeinschaftlich auch über dies1e beiden 
Änderungen albstimmen zu lass·en. -

Es >Steht also zur Afhs1timmung der ganze Artikel 
33 b 'in seinen dDei A'bsätzen. mit den hek!1en ·e'ben 
beikannJtge1geben1en Ä111derun;gen aus dem Antrag, 
den Herr KoUege Dr. Sornik vorhin bekanntgege
ben und begründet hat. 

Ich bitte um 1ein Handze.ichen, wer dieser Be
stimmung zustimmen will. - Danke. Die Gegen
probe! - Eine Gegernstimme. Stimmenthaltungen? 
- Bei 9 Stimmenthaltung,en angenommen. 

Es ist dann noch abzustimmen über den Ar t i -
k e 1 34 in der Formulierung der Re·gierungs,vorlage. 
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Ich darf um gütige Aufmerksamkeit und um Ihr 
Mitdenken bitten. Zu Artfäel 34 in der Formulie
rung der Regierungsrvor1age hat der Beso1dungs
ausschuB auch eine Äntderun:g vorgeschlagen, kor
respondierend mit den vorher erwähnten, aber in
zwischen abgelehnten Änderungen. 

W1er also dem Artik!el 34 nach der RegLerungsvor
lage unverändert di:e Zustimmung geben will, den 
bitte ich um 1ein Handzeichieni. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei einigen 
Stimmenthaltungen, ohne Ge1genstimmein angenom
men. 

Wir kommen dan'l'.1 zu § 3. Die Ausschus1se· schla
gen vor, in Absatz 1 nach 1der Zahl 14 dte. Zahl 15 
einzufügen. Sonist b1eibt di1eser Paragraph unver
ändiert. 

Ich bitte um ein Handzeichen, wer zustimmen 
will. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Einstimmig an1genommen. 

Ich komme zu § 4. Ich muß Sie bitten, bei § 4 
schon etwas auf den § 5 scMelen, weil Sie näinlich 
den Tag des Inkrafttreterns, der hier 1schrnru vorer
wähnt ist, mit einfügen soHen. Der § 4 würde dann 
laut·en: 

Das Staailsn;i.irusterium der F'inanzen wird er
mächtigt, das Bayeri!sche Beamte:nigiesietz in der 
vom 1. August 1962 an geltenden Fassung mit 
neuem Datum bekanntzumach1en. 

Wer dieser Bestimmung zuistim:men will - -
Der Herr Staatsrnh1frs:ber der Finanzen! 

Staatsminis~er Dr. Eberhard: Meine Damen und 
Herren! Darf ich gleich bei § 4 - weil der Herr 
Präsident mit Recht erwähnte, daß der Tag des In
krafttretens bereits in die Abstimmung über § 4 
einbezogen werden muß - auf folgendes hinwei
sen: Die strukturelle Überleitung der Versorgungs
empfänger muß spätestens mit einer etwaigen An
hebung der Grundgehälter, also mit dem Inkraft
treten einer solchen Verbesserung in Kraft treten. 
Ich schlage Ihnen also vor - falls nachher im An
schluß daran die Erhöhung der Grundgehälter um 
6 Prozent ab 1. Juli beschlossen wird, woran ich 
nicht zweifle -, den Tag des Inkrafttretens vom 
1. August auf den 1. Juli dieses Jahres vorzuver
legen. 

Präsident Hcmauer: Meine Damen und Herren! 
Wollen Sie sich diesen Antrag zu eigen machen? -
Besteht Einverständnis? - Dann darf ich d,en § 4 
zur Abstimmung stellen mit der Maßgabe, daß als 
Tag des Inkrafttretens, der dann in § 5 noch be
sonders beschlossen wird, der 1. Juli 1962 vorzu
sehen ist. 

Wer dem § 4 mit dieser Änderung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegen
probe bitte! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig 
angenommen. 

§ 5 würde dann lauten: 
Dieses Gesetz tritt am 1. Jull 1962 in Kraft. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ·ein 

Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Stimm
enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Damit ist die Einzelabstimmung abgeschlossen. 
Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften 

Ich unterstelle Ihr Einverständnis, die dritte 
Lesung unmittelbar anzuschließen. - Ich stelle 
fest, daß sich Widerspruch dagegen aus dem Hohen 
Hause nicht erhebt. 

Ich eröffne im Rahmen der dritten Lesung die 
a 11 g e m e i n e A u s s p r a c h e. - W ortmeldun
gen liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache. 

Ich eröffne die Ein z e 1 b er a tun g. - Auch 
dazu liegen keine Wortmeldungen vor. Ich schließe 
die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung in der dritten 
Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten Le
sung zugrunde. Ich rufe auf § 1 -, § 2 -, § 3 -, 
§ 4-, § 5. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t i m m u n g über 
das ganze Gesetz, die sich unmittelbar anschließen 
kann. 

Zur Schlußabstimmung der Herr Abgeordnete 
Köglsperger. 

Köglsperger (SPD): Die Fraktion der Sozial
demokratischen Partei ist von den Ergebnissen der 
Beratungen nicht befriedigt, insbesondere daß der 
Stichtag trotzdem eingeführt wurde. Sie ist auch 
von manchen der Änderungen nicht befriedigt. Sie 
wird aber dem Gesetz trotzdem zustimmen, weil es 
eine wesentliche Verbesserung für einen erheblichen 
Teil der Versorgungsempfänger ist. 

Präsident Hanauer: Weitere Erklärungen ·zur 
Abstimmung liegen nicht vor. 

Ich stelle das Einverständnis des Hohen Hauses 
mit der sofort vorzunehmenden Sc h 1 u ß ab s tim -
m u n g fest. - Ich schlage dem Hohen Hause vor, 
die Schlußabstimmung in einfacher Form vorzuneh
men. - Damit besteht Einverständnis. , 

Wer dem Gesetz in der soeben beschlossenen 
Form die Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. - Danke. Die Gegen
probe! - Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltun
gen? - Bei 2 Stimmenthaltungen der Betroffenen 
ist das Gesetz einstimmig angenommen. 

(Abg. Bezold: Die Enthaltung war nur bei 
dem einen Paragraphen!) 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz 

zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach
dem wir uns augenblicklich an beamtenrechtlichen 
Problemen erwärmt und uns in die Materie beam
tenrechtlicher Vorschriften hineingearbeitet und 
hineingedacht haben, schlage ich Ihnen vor, die 
Ihnen· zwischenzeitlich zugeleitete N acht r a g s -
tage so r d nun g, · die einen Dringlichkeitsantrag 

. -- ....... --.. .. -··· ... - . ---·--- --· .. -----·- -- ---- -- ---- . ----
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der SPD und einen Antrag aus der Fraktion der 
Gesamtdeutschen Partei zum Inhalt hat, jetzt gleich 
aufrµfen zu dürfen. Besteht damit Einverständnis 
oder erheben sich dagegen Bedenken? - Gut, dann 
rufe ich die Nachtragstagesordnung auf: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Dr. 
Hoegner, Fischer, Sau.er, Köglsperger und 
Fraktion betreffend Übergangszahlung an 
die Beamten und Versorgungsempfänger 

des Bayerischen Staates (Beilage 3132) 

und 

Antrag der Abgeordneten Hilburger, Dr. 
Becher und Fraktion betreffend Erhöhung· 
der Grundgehälter der bayerischen Beam
ten und Versorgungsempfänger (Beilage 

3152) 

Hierzu ist ein Schreiben des Herrn Ministerpräsi
denten vom 10. Juli 1962 einschlägig, cl,as mir bei 
Sitzungsbeginn zuging, und das ich Ihnen zwar ver
vielfältigt vorlegen ließ, von dem ich Ihnen aber 
doch expressis verbis Kenntnis geben möchte. Es 
lautet: 

Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sit
zung beschlossen, die Bezüge der bayerischen 
Beamten an die veränderten Verhältnisse an
zupassen. Hierzu wird die Staatsregierung als
bald einen Gesetzentwurf vorlegen, der im 
Zuge einer allgemeinen Anhebung der Gehäl
ter konstruktive Vorschläge für eine sozial
wirksamere und 'familiengerechtere Gestaltung 
der Beamtenbesoldung enthält. 

Bei der hierzu erforderlichen Absti~mung 
mit dem Bund und den Ländern wird sie, wie 
schon bisher, ihr Bestreben nach einer Harmo
nisierung der Beamtenbesoldung weiter mit 
Nachdruck verfolgen. 

Die Staatsregierung hat ferner entsprechend 
dem Vorgehen anderer Bundesländer beschlos
sen, den Beamten des Freistaates Bayern auf 
die zu erwartenden Gehaltserhöhungen ab 
1. Juli 1962 Vorschußzahlungen in Höhe von 
6 v. H. des Grundgehalts zu zahlen und für die 
Versorgungsempfänger eine entsprechende Re
gelung zu treffen. 

Ich bitte, den Bayerischen Landtag von die
sem Beschluß zu unterrichten 

- was hiermit geschehen ist -

und seine Ermächt~gung zu der mit der Vor
schußzahlung verbundenen überplanmäßigen 
Ausgabe von rund 34,8 Millionen DM im Voll
zug des Haushalts 1962 herbeizuführen. 

Über die Beratungen des Ausschusses für Fragen 
des Beamtenrechts und der Besoldung (Beilage 3155) 
berichtet der Herr Abgeordnete Köglsperger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Köglsperger (SPD), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Besoldungsausschuß 
hat sich in·seiner heutigen Sitzung mit der Beilage 
3132 beschäftigt. Und zwar war ich selbst Bericht-

Sahliger. 

Der Dringlichkeitsantrag der SPD betrifft die 
Übergangszahlung an die Beamten und Versor
gungsempfänger des Bayerischen Staates und lau
tet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Die Staatsregierung wird ermächtigt, bis zur 
gesetzlichen Regelung den Beamten und Rich- . 
tern eine monatliche Übergangszahlung ab 
1. Juli 1962 in Höhe von 6 O/o der Grundgehäl
ter zu gewähren. 

2. Bei der endgültigen gesetzlichen Regelung 
sind für die Laufbahngruppen des einfachen 
und mittleren Dienstes strukturelle Verbes
serungen vorzusehen. 

3. Die Bezüge für die Versorgungsempfänger 
werden entsprechend erhöht. 

Gleichzeitig lag ein Antrag der Fraktion der 
GDP vom 6. Juli vor über die Erhöhung der Grund
gehälter der bayerischen Beamten und Versor
gungsempfänger: 

Die Staatsregierung wird ersucht, mit Wir
kung vom 1. Juli 1962 bis zur Verabschiedung 
eines Gesetzes über die Beamtenbesoldung an 
die bayerischen Beamten und Versorgungsemp
fänger allmonatlich eine Abschlagszahlung in 
Höhe von 6 fl/o der Grundgehälter zu leisten. 

Die Sitzung begann um 11 Uhr. An der Sitzung 
nahm der Herr Finanzminister teil. Es wurde Be
richt erstattet und auf die ganzen Verhältnisse hin
gewiesen, wie sie sich entwickelt haben, daß von 
einer Einheit der Besoldung, im Bund und in den 
Ländern im Augenblick nicht mehr gesprochen 
werden könne, sondern daß gerade große Länder 
- Hessen z. B. - ihren Beamten bereits das Har
monisierungsgesetz bzw. andere Länder die 6pro
zentige Erhöhung gewährt haben; und daß wir in 
Bayern deshalb nicht darum herumkommen, auch 
für unsere Beamten nunmehr diese Änderung ein
treten zu lassen. 

Im Ausschuß bestand völlige Übereinstimmung 
darüber, daß die Verhältnisse nunmehr soweit 
seien, daß der Bayerische Landtag für die Beam
ten des Bayerischen Staats auch etwas tun müsse. 

Der Herr F in an z m in i s t e r , der dann in die 
Debatte eingriff, gab das Schreiben des Herrn Mi
nisterpräsidenten an den Herrn Landtagspräsiden
ten im Ausschuß bekannt, mit dem Beschluß des 
Ministerrats vom heutigen Tage, der wie folgt 
lautet: 

Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sit
zung beschlossen, die Bezüge der bayerischen 
Beamten an die veränderten Verhältnisse an
zupassen. Hierzu wird die Staatsregierung als
bald einen Gesetzentwurf vorlegen, der im 
Zuge einer allgemeinen Anhebung der Gehäl
ter konstruktive Vorschläge für eine sozial wirk
samere und familiengerechtere Gestaltung der 
Beamtenbesoldung enthält. Bei der hierzu er
forderlichen Abstimmung mit dem Bund und 
den Ländern wird sie, wie schon bisher, ihr 
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Bestreben nach einer Harmonisierung der Be
amtenbesoldung weiter mit Nachdruck verfol
gen. 

Die Staatsregierung ·hat ferner entsprechend 
dem Vorgehen anderer Bundesländer beschlos
sen, den Beamten des Freistaates Bayern auf 
die zu erwartenden Gehaltserhöhungen ab 
1. Juli 1962 Vorschußzahlungen in· Höhe von 
6 v. H. des Grundgehalts zu zahlen und für die 
Versorgungsempfänger eine entsprechende Re
gelung zu treffen. 

An sich wäre die Geschichte jetzt sehr einfach ge
wesen. Der Ministerrat hat mit diesem Beschluß 
praktisch dem Dringlichkeitsantrag der SPD und 
auch dem Antrag der Gesamtdeutschen Partei ent
sprochen. Er hat dem Dringlichkeitsantrag der 
SPD auch insofern entsprochen, als er selbst der 
Überzeugung Ausdruck gegeben hat, daß eine pro
zentuale Erhöhung der Beamtengehälter für die 
Gesamtheit der Beamten immer eine gewisse Unge
rechtigkeit bedeute und daß infolgedessen eine so
zial- und familiengerechtere Besoldungsordnung 
vorgelegt werden soll. Wir konnten nach dieser ein
deutigen Erklärung auf die Ziffer 2 des SPD-An
trags verzichten. 

Bei der Abstimmung ist es, meiner Auffassung 
nach eigentlich nur formal, insofern etwas schwie
rig geworden, als die Regierungsparteien verständ
licherweise gern unsere Anträge nicht mehr im 
Plenum gesehen hätten, sondern nur den Beschluß 
des Ministerrats. Das ging aber nicht, und so hat 
sich der gesamte Ausschuß einmütig dazu bekannt, 
das Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten und 
den Beschluß des Ministerrats zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen. Es wurde aber darauf be
standen, daß auch über die Antri:i;ge der Parteien 
entschieden wird. Die Regierungsparteien haben 
sich dabei .aus rein formalen Gründen, weil sie 
glaubte, die Zustimmung zum Ministerratsbeschluß 
genüge, der Stimme enthalten. 

Es sind dann einmütig die Anträge auf den Bei
lagen 3132 und 3152 in der Fassung gebilligt wor-
den: ' 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, bis zur 
gesetzlichen Regelung den Beamten und Rich
tern eine monatliche Übergangszahlung ab 
1. Juli 1962 in Höhe von 6 Prozent der Grund
gehälter zu gewähren. Die Bezüge für die Ver
sorgungsempfänger werden entsprechend er
höht. 

Nachdem ein Gesetz einen gerechten Ausgleich 
bringen soll, wurde diese Fassung einstimmig bei 
Stimmenthaltungen der CSU angenommen. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Panholzer. 

Dr. Panholzer (BP): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen ünd Herren! Die Bayernpartei 
nimmt den Antrag Dr. Hoegner und Fraktion vom 
heutigen Vormittag an. 

Ich habe bereits am 20. Juni, als der Nachtrags
haushalt eingebracht worden ist, stark !uitisiei:'t, 
daß nichts für eine Angleichung der Beamtenbezüge 
an die gestiegenen Lebenshaltungskosten enthalten 
sei. Ich habe auch darauf hingewiesen, daß bei den 
Beamten schon aus dem Grund eine große Miß
stimmung bestehe, weil die Bezüge der Staatsange
stellten seinerzeit, nachdem eine Urabstimmung 
begonnen hatte, allgemein aufgebessert worden 
sind. Die Rücksichtnahme auf den Bund, die der 
Herr Finanzminister zur Rechtfertigung seines 
Standpunktes angegeben hat, hat sich als trügerisch 
erwiesen. Nun gehören wir ziemlich zu den letzten, 
die die Konsequenzen aus der Notwendigkeit, die 
Beamtenbezüge den anderen Erhöhungen anzu
gleichen, ziehen. 

Es· ist eine schwierige Sache, wenn man sich 
entschließen will, einen Grundsatz, den man auf
stellt, auch durchzuhalten. Der Herr Bundesfinanz
minister hat gemeint, jede Erhöhung müsse unter
bleiben, wo immer sie gefordert werde. Aber der 
Bundesfinanzminister Starke war nicht stark ge
nug,~ die Bundesregierung war sehr ·viel weicher. 
So haben wir am laufenden Band Erhöhungen von 
Löhnen und Gehältern erlebt. Damit war das Prin
zip durchbrochen und daraus mußte man notwen
digerweise auch die erforderlichen Konsequenzen 
ziehen und den Mut haben, es zu tun. Ich habe noch 
einmal während der Beratung des Nachtragshaus
halts diese Frage aufgegriffen. Auch damals hat 
der Herr Finanzminister eine Berücksichtigung im 
Nachtragshaushalt abgelehnt und uns darauf ver
tröstet, man müsse warten, bis der Bund den ersten 
Schritt tw~. Heute tut ihn der Bund nicht, wi~ aber 
tun ungefähr den vorletzten Schritt dazu. 

Ich bitte also, dem Antrag des Herrn Kollegen 
Dr. Hoegner und Fraktion, den wir zu unserem 
eigenen machen, zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat der Herr 
Staatsminister· der Finanzen. 

Staatsminister Dr. Eberhard: Meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Die Ausführungen des 
Herrn Kollegen Dr. Panholzer geben mir Veran
lassung, doch einige Klarstellungen anzubringen. 
Wenn er sagt, wir gehören nun in Bayern zu den 
letzten, 

(Zuruf: Zu den vorletzten!) 

- am Anfang hat er gesagt zu den letzten, am 
Schluß zu den vorletzten, die diese Regelung durch
führen, dann ist das ein relativer Begriff im Atom
zeitalter bei einer Spanne von 7 Tagen; denn genau 
heute vor einer Woche geschah das Unglück von 
Nordrhein-Westfalen, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

noch dazu wenn man bedenkt, daß innerh~lb dieser 
7 Tage ein Wahlkampf in den letzten Zügen lag 
und die Wahlentscheidung vom vergangenen Sonn
tag war. 

(Abg. Dr. Hoegner: Es hat nichts mehr 
geholfen!) 

Wir haben vergangenen Donnerstag in Bonn auf 
der Finanzministerkonferenz die neue Situation 
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besprochen, und Sie dürfen überzeugt sein, daß es 
uns nicht leicht gefallen ist, entsprechende Ent
schlüsse zu fassen, und zwar aus einem sehr ein
fachen Grunde. Bei der Position der Länder gegen
über dem Bund mag man darüber denken, wie man 
will, weil die neue Situation nicht viel günstiger 
und vorteilhafter geworden ist. Ich will aber nicht 
mehr die Frage prüfen, wer recht gehabt hat. Ich 
habe aber von Anfang an im Senat, im Plenum, in 
den Ausschüssen, im Haushaltsausschuß und auch 
hier im Parlament erklärt, daß dann, wenn sich für 
1962 noch Auswirkungen finanzieller Art im Rah
men einer Erhöhung der Beamtenbesoldung erge
ben sollten, vom Land Bayern diese Erhöhungen 
selbstverständlich mit Vorrang berücksichtigt wer
den. 

(Sehr richtig!) 

Mehr konnte ich im Rahmen einer Vereinbarung 
zwischen Bund und Ländern, daß keiner vorprellt 
und aus der Reihe tanzt, in dieser Frage nicht tun. 
Heute früh hat das Kabinett beschlossen, sich dem 
Vorgehen der anderen Länder anzuschließen, und 
aus dem Schreiben des Ministerpräsidenten an den 
Landtagspräsidenten, das im Landtagsamt gegen 
11 Uhr angelangt ist, haben Sie entnehmen können, 
daß wir bemüht sind, bei der Vorlage des Gesetz
entwurfs auch konstruktive Vorschläge für eine 
sozial wirksamere und familiengerechtere Gestal
tung der Beamtenbesoldung durchzuführen und 
einzubauen. Ich glaube, das ist das, was uns seit 
Jahren bewegt und was schließlich auch im letzten 
Ende bei einer endgültigen Regelung der Beamten
besoldung berücksichtigt werden sollte. 

Aber lassen Sie mich in aller Bescheidenheit 
Ihnen jetzt nur noch ein paar Zahlen mit auf den 
Weg geben, weil man so manchmal den Eindruck 
haben könnte, als ob das Parlament und die Regie
rung in den Ländern und etwa auch in Bayern sich 
der Fürsorge- und der Obsorgepfl.icht gegenüber 
den Beamten nicht bewußt wären. Wir haben 
soeben in der dritten Lesung beschlossen - und 
ich freue mich darüber, daß es einstimmig gesche
hen ist - eine jährliche Belastung aus dieser Ver
besserung der Beamtenbesoldung von 42 Millio
nen DM. Sie beschließen jetzt gleich eine jährliche 
Belastung von 70 Millionen DM. Sie beschließen am 
morgigen Tage mit einer weiteren Verbesserung des 
Stellenschlüssels im Nachtragshaushalt eine Verbes
serung um 4 Millionen DM, und Sie werden sicher
lich, mindestens bei der Harmonisierungsnovelle, die 
wir Ihnen möglichst im Herbst vorlegen zu können 
hoffen, 32 Millionen DM beschließen nach dem, wie 
es jetzt in der Bundesnovelle eingebaut ist. Das gibt 
zusammen für die jährliche Mehrbelastung unseres 
bayerischen Staatshaushalts ·die stattliche Summe 
von rund 150 Millionen DM. 

(Hört, hört!). 

Daran sollten auch die Beamten unseres Landes 
nicht vorübergehen. Sie sollten daraus ersehen, daß 
es nicht darum geht, nur einen Punkt herauszu
greifen, sondern daß man fairerweise all diese 
Dinge zusammen sehen und auch zusammen beur
teilen muß. Und ein Mehr von 150 Millionen DM, 

von 1963 ab in dieser vollen Höhe, muß erst von· 
unseren Steuerzahlern in Bayern auf die Beine ge
bracht werden. 

_ (Beifall bei der CSU) 

Präsideni Hanauer: Meine sehr verehrten Damen 
und Henen! Die Ausführungien deis Herrn Finanz
rn:in:is.ters gehen mir V1eranla:ssU1nJg, die Überein
stimmung der Uhren im Landta:gsamt un!d in der 
Staatsllianzle'i für die Zukunft füstzustel1en. Für 
den heutigen 'ra.g i1st noch eine Diskrepanz von 2 
Stunden, zu vermerken. Aber vieHeicht fäßt sich' 
da:s beheben. 

We:ite1De Wortffileldung,en? - Herr Koll:ege Dr. 
Zdra1ek! 

Dr. Zdralek (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
unld Herren! Der Herr Staatsmin~st!eT hat uns e~n 
BUJkett vorgeregt, das mit 150 Millionen DM ab
schli:eßt, und er hat die :sehr ve,rstän!ctige Folgerung 
da'!iaus giezo1gen, daß dli.re Bay:erische Staatsr1egi1erung 
für die Beamten das. tut, was ihrer Trie'U'epflich.t 
entspricht. Der Herr Sfaatsmin'iste'r hat ein'e Mah
nung daran geknüpft - :SO· ha!he ich es j·eidenfalls 
awfgie:fiaßt -, daß föe· Beamten stich d·1es1eT Erfüllung 
der Treuepflicht bewußt 1sein sollten. Sie s~nd sich 
deissen bewußt, Herr SrtaatsminiisteT, uTIJd sie dan
ken Ihn'en dafür, daß Sie in den ganz,en V1erhtan:d
lun.g.en, d:ite 'in der JJetzten Zeit im Wege der Ent
wicklung geführt woTd:en sind, 1e:in Ohr für die 
Beamten gehabt habefä 

Wa1s die Be1amten für n1cht richtig empfinden, 
i:st, daß auch, wen1I1 man ·etwas, für notwendig zu 
tun ·erkannt hat, die 1erforc1erlich1en Entscheidun
gen immer fogiendwiie verzögert wel'den, damit die 
Verbesserungen so spät wie möglich in Kraft tre
ten. Daß die Erhöhung der Beamten1bezüge kommen 
mußte, wußte sreit Wochen und Monaten j1ede Re~ 
gierung. Das wußte auch die Bundesregierung. 

Die Zahlen sind zwar imposant; ich möchte es 
mir aber vers1agen, heute die1s1e Zah1en mit anderen 
Zahlen zu ver1gl:e±chen, die ohne D:iJskus:sd.on im Bun
desta:g bei' ordentlichen und außerortdentlichen 
Haushalten 1entge1giengell!ommen U'Il!d heschlosrsen 
werden. 

Dire Beamten sind mit den Beschlüssien, die heute 
of:fiernbar gefaßt werden, 1si:chfülich zufrieden. Daß 
dtese Beschlüss!e in dieser - ich möchte sagen -
immerhin noch zu verzeichnenden SchneHigkieit ge
faßt werr:den, verd'anken di:e Beamten d:en Anträgen 
meiner Fraktion, und ich danJ{je dem Herrn Finanz
minister, daß er Wienigstenis in diesem Fiall e'inmal 
Veriständnis für ·einem Antrag mein1er Farktion ge
zeigt hat. 

(Ve:risch:tedene Zurufe von dier CSU, u. a. 
Zuruf des Abg. Euerl: Es lebe der Wahl

kampf!) 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Abs tim -
m u n g. Der Abstimmung liegt zugrunde der Be
schluß des Beamtenr-echtsa111sschusses auf der Bei
lage 3155. Wer dem di:e Zustimmung geben will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke! Die 
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Gegienprobe! - Stimmenthaltun.g:en? - Es ist of
fenbar nur ein Beamter hier. 

(Heitermeit) 

Der Antrag 1st bei 1 Stimmenthaltung, sonst ein
stimmig angenommen. 

Damit ist diese Nachtragstagesordnung - es ist 
die erste; es werden noch weitere folgen - erledigt, 
und wir keh~en zur riegulären Tagesordnung zu
rück. 

Ich rufe auf Pun:kt 5: Zweite Lesung zum 

Antrag der Abgeordneten Dr. Merk, an
dere und Fraktion, Dr. Becher, Riediger, 
Dr. Wüllner und Fraktion betreffend Ge
setz über die Errichtung einer 4. Landes-

unive~sität (Beilage 2854) 

Über die Beratungen de1s Ausschusses für kultur
politische Fragen (Beilaigre 3128) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Schubert. Ich ·erteHe ihm dais Wort. 

Dr. Schubert (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, Hohes Hau$! Der Gesetzerntwurf über 
die Errichtung einer 4. Larudeisunivernität umfaßt 
einen umfangrieichen Komplex, der an sich eine 
längere Berichterstattung notwendig machen wür
de. Da aber d1e gesamte Materie in den großen 
Ausschüssen dieses Hauses, im Kulturpolitisch1en 
Am~schuß, im Ausschuß für d!en Sta'ailshia:u:sihalt und 
im Rechts- und Verfassungisra,us1schuß, und darüber 
hinaus auch in den FT•aktionen monatelang sehr 
gründlich behandelt wovden ist, darf ich Ihnen 
vtell:eicht, auch wenn ers sich nicht um einen ein
stimmig gefaßten Beschluß handelt, in meiner Be
richter<stattung nur einen gedTäingten Überblick 
über den Verlauf der Beratungen im Kulturpoliti-
schren Ausschuß geben. · 

Nach Rücksprache mit den Herr.en Fraktions.vor
sitzenden ist auch eine Einigung darüber zustande
gekommen, daß in der allgemeinen Aus1sprache zu 
dem Ge·sretzentwurf von jeder Frakti.o!IlJ nur ein 
Sprecher auftreten wird, wodurch. d1:;11s Bayerische 
Parlament seine Einmütigmeit in die1ser Frage be
wußt zum Ausdruck bringen will. 

Meine Damen und Renen! Der Antrag auf ein 
Gesetz über die Errichtung einer 4. Larudesuniver
sität li:e:gt Ihnen auf BeHage 2854 vor. Er hat den 
Wortlaut: 

Art. 1 
Der Frieistaat Bayern errichtet eine vierte 

Landesuniversität mit vollem wi<ssenschaftli
chein Forschungs- und Lehrbetrieb. 

Art. 2 
Sitz der Un~v·ersität ist Regensburg. 

Art. 3 
Dte Staatsregierung erläßt diie zur Ausfüh

rung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschrif
ten. 

Art. 4 
Dieses Geset~ tritt .am . . . . . in Kraft. 

Zur Begrürudung de1s Gieset:z;entwurf.s der Frak
tion der Ohri'stlich-Sozia1en Union und der Fraktion 
der Ge:samtdeubschen Partei wird ausrg.eführt: 

Im Rahmen de1s Gesamtausbaues der' wissen
schaftlichen Hochschulen in Bayern erscheint 
die Neugründung einer UTIJiveTsität mit Sitz in 
Regenrsbur:g notwendig. Es soll damit im, ost
bayerischen Raum zum Nutzen drer Studieren
den ·ein neues Forschungs- und Lehrzentrum 
geschaffen we1den. 

Die Neugründung ,soll unb:eschactet dres erfor
derlichen Ausbaues der bestehenden Universi
täten erfolgen. Es sollen weder die Planungen 
zur Errichtung einer technischren Fakultät an 
der Universität Er1'angen/Nürnlberg noch die 
für die Schaffung ein:er medizinischen Akade
mie in Augsburg beeinträchtigt wer'dren. 

Unte1r Berücksichtigung dieser Erwägungen 
soll die Staats11egierung in angemeisseiner Frist 
die Vorberieitungen zur Aufnahme des in Art. 
1 vorgesehenen vo1len Forischun,gs- und Lehr
betriebs treffen. 

Der Antrag wurde am 21. Februar dieses Jahres 
eingereicht. 

Der Kulturpolittsche Au:ssc..11.uß hat sich nun in 
einer Reihe von Sitzungen zwisch·en dem 22. März 
und dem 3. Juli mit dem gesamten Fragenkom
plex befaßt, zu dem über den Gesetz.esantrag hin
aus noch ·eine Reihe weiterer Anträge zur Bera
tung vorlag. 

In der Sitzung vom 22. März erinnerte der V o r -
sitzende des Kulturpolitischen Ausschusses dar
an, daß die Fraktion der Gesamtdeutschen Partei 
bereits am 23. Novembe;r 1960 in einem Antrag auf 
Beilage 1785 um die Vorlagre eines Berichts über 
die Voraurssetzung.en der Errichtung eine·r neuen 
Universität in Regern!siburg unter Berücksichtigung 
der Vornchläge des Wis1~;.enschraftsrats erS'Ucht habe. 
Am 13. Januar 1961. habe dann der Oberbürger
meiste!T von Regensburg, Herr Aibgeordneter 
Schlichtinger, gemeirusam mit anJderen SPD-Abge-
01,dneten auf Beüa:ge 1885 ·den Antrag eingebracht, 
daß, ohne den Ausbau der bestehenden Universi
täten in Baye1rn zu gefährden, in Regensburg eine 
vierte Landesuniversität zu errichten ·s·ei. Am 23. 
März 1961 habe eine g.roße Anzahl von Mitgliedern 
aller Fraktionen mit Ausnahme der FDP neuer
dings einen Antrag eingebracht, 'wonaeh die Staats
regi·erung ersucht wirrcl, unverzüglich all:e notwen
digen Schritte zu U!Il!ternehmen, damit die vom 
Wissenrsclraftsrat für · Süddeutschland geforderte 
weitere Universität in Bayern, und zwar in Regens
burg, errichtet wel'den könne. 

Neben driesen Anträgen, d!er·en Hauptziel die Er
richtung einer Universität in Regensburg ist, liefen 
noch mehrere Anträge, die sich mit der Hochschul
frage beschäftig·en, z. B. ein Antrag auf Errichtum;g 
einer 'Dechnisch·en Hochschule im no,rrdbrayerischen 
Raum und ein weiterer Antra.g mit rdem Ziel der 
Errichtung einer Medizinischen Akademie in Mün
chen odeT Aug.s1burg. 

Der Vorsitzende verlieh dann srein•er Freuci.e dar
über Ausdruck, daß in der Friage der Errichtung 

·-- ----- .... -----~------ ......... ______ •_ A ·-
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etl1!er vierten Landes:univ.e,rsä.tät in Regensburg Ei
nigkeit herrsche, und sagte wö·rtlich: „Wir wollen 
einJe Universität in Regensburg haben, :und wir 
sind urus alle bewußt, daß es sich damit um eine 
ganz große Ang,ele.genheit handelt, ja, ich, glaube, 
ohrue Übe·rtreibung s1agen zu 1düTf.en, um ein ge
schichtliches Ereignis!'' 

Der Bericht•erst.atter Dr. Schubert schick
te einen g.eschichtlichen Überblick voraus. Das The
ma der Errichtung ·eiJnJer vierten Landesuniversität 
bewege die Gemüter seti.t nunmehr 15 Jahren. We
nige Wochen, nachdem dier ·e r s t e Na c h k r i e g s -
1 an d t a g zusammengetr.eten war, habe die CSU 
die Iniüative zur E.rrichtung einer viierten Landes-. 
univ:ersität in Bayern eTgriffen, alS am 10. Dezem
ber 1947 bereits der niederbayerische Abgeordnete 
Uilld Landrat Prechtl mit 25 Abgeordneten seiner 
Fraktion den Antrag stellte: 

. Die S.faatsreigierung WiDd ersucht, dem Land
tag alsbald einen Ges·etz•entwurf über die Er-, 
riehtung einer, vierten bayerischen Landesuni
versität vorzulegen und hie.für schon für den 
Haushalt 1948 die Mittel vorzus1ehen. 

Ein h!albes Jahr später sei ein weiterer Antrag von 
CSU-Abgeordneten gefolgt, mit dem derzeitigen 
Ministerpräs1denten Dr. Ehard un!d d!em verstorbe
nen Prälaten Meixner an de·r Spit:zie, denen sich ein 
FDP- und ein WA V-Abgeordneter angeschlossen 
hätten. 

Im zweiten Jahr der ersten Legislaturperiode ver
stärkte dann die CSU ihre Initiative: Dr. Ehard, 
Prälat Meixner und 61 weitere CSU-Abgeordnete 
stellten einen bis in die Einzelheiten gegliederten 
Antrag, der den Wiederaufbau der zerstörten Uni
versitäten und die Neugründung einer vierten Lan
desuniversität zur Entlastung der bestehenden 
Universitäten forderte. Mitunterzeichner dieses An
trags waren zwei FDP-Abgeordnete, neun WAV
Abgeordnete und sechs fraktionslose Abgeordnete. 

Ende 1949 brachten zum erstenmal 13 Abgeordne
te der SPD zusammen mit vier Abgeordneten der 
FDP, drei Abgeordneten der Freien Parlamentari
schen Vereinigung und zwei fraktionslosen Abge
ordneten einen Antrag ein, der den Wiederaufbau 
der zerstörten Universitäten und die Errichtung 
einer vierten staatlichen Universität in Regensburg 
verlangte. · · 

Alle diese Anträge wurden im Kulturpolitischen 
Ausschuß angenommen. 1950 hat der Haushaltsaus
schuß entgegen dem Beschluß des Kulturpolitischen 
Ausschusses einen anderen Beschluß, gefaßt. Er 
lautete: 

Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wolle dem Ausbau der bayerischen Uni
versitäten München, Würzburg und Erlangen 
im Hinblick auf ihre gesteigerte Besucherzahl 
alle Sorge zuwenden, insbesondere die zerstör
ten Universitäten München und Würzburg be
schleunigt wieder aufbauen, damit sie ihren 
alt~n Rang im Rahmen der deutschen Hoch
schulen wieder einnehmen können. 

In der Sitzung des Plenums am 16. Februar 1950 

stimmte das Plenum diesem Beschluß des Haus
haltsausschusses zu. Damit waren die Befürworter 
einer vierten Landesuniversität am Ende der ersten 
Legislaturperiode unterlegen. Denn das Plenum 
hatte sich durch diesen Beschluß für den Ausbau 
der bestehenden Universitäten entschieden und da
mit praktisch die Neugründung einer vierten Lan
desuniversität abgelehnt. 

In der z w e i t e n L e g i s 1 a tu r p e r i o d e , 
also von 1950 bis 1954, griff die CSU das Thema 
erneut auf. Sie beantragte, die vierte Landesuniver
sität in Regensburg zu errichten sowie die erwei
terte Hochschule in Regensburg stufenweise, läng
stens in zehn Jahren, zur Universität auszubauen. 
Die anderen Punkte des Antrags enthielten wieder 
haushaltsrechtliche und organisatorische Bestim
mungen. Dieser Antrag fand Ende September 1952 
die Annahme im Kulturpolitischen Ausschuß. Am 
,8. Oktober 1952 trat das Plenum in namentlicher 
Abstimmung der ablehnenden Haltung des Haus
haltsausschusses bei. Damit war auch in der zwei
ten Legislaturperiode die vierte Landesuniversität 
abgelehnt worden. 

In den darauf f o 1 g e n d e n J a h r e n stand die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität nicht 
mehr grundsätzlich zur Diskus1sion. Das Thema 
wurde nur noch gelegentlich e'iner Anfrage oder bei 
der Aussprache zum Kultusetat am Rande erwähnt. 

(Zurufe) 

- Ich werde darauf aufmerks:am gemacht, daß ich 
noch kürzer berichtein soll. Ich kann ·es natürllch 
auch ganz kurz machen. 

Meine Damen und Herren! Eine völlige Ände
rung der kult'urpolitisehen Situation trat ein, als 
der Wissenschaftsrat im November 1961 
seine Empfehlungen zur Lösung der hochschulpo
litisehen Fragen auf Bunc1esebe:rue gab. Diese Em
pfehlungen sind Ihnen allen bekannt. Den Kern
punkt dieser Empfehlungien biMet d'i!e Forderung 
auf E.rrichtung von drei neuen Universitäten auf 
dem Boden ·der'westdeutsehen Bundesrepublik. An 
erster Stelle wird München gie!Il!anint, das. vordring
lieh einer EntlastUJngsuniversität bedürfe. In meh
reren Sitzungen hat dann der Kulturpolitische Aus
sehuß, den Empfehlungen <des Wi:s1s.e111schaftsrats 
folg.end, den Gesetzentwurf zur E.r'r'iehtung einer· 
vierten Landesuniversd.tät beriaten und in 'S'einer 
Sitzung am 3. Juli endgültig darüber Beschluß ge
faßt. In der Einze:la;bstimmUJng haben beide Bericht
erstatter Zustimmung zu den einzelnen Artikeln be- · 
antragt. Mitberiehterstatter war de.r Herr Kollege 
Gentn:er. 

In der Ge1samta'bstimmung wurde dann der Ge
setz·entwurf dem Plenum gegen zwei Stimmen zur 
Annahme ·empfohlen. 

Ieh bitte -das Hohe Haus, diesiem Besehluß des 
Ku1turpolitischen Aussehusses beizutreten. 

Präsident Hanauer: Über die Verhandlungen des 
Aussehuss,es für den Staatshaushalt und Finanz
fragen (Beilage 3139) beriehtet der Herr Abgeord"' 
nete Zillibiller. Ich erteile ihm das Wort. 

Zillibiller (CSU), B er ich t erstatte r : Meine 
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Damen und Herren! Den vorliegentden Gesetzies
antrag hat der Haushaltsausschuß am 5. Juli be
hanidelt. Mitberichtecrstatter war Herr KoUege Ga
bert. 

Nachc1em der Haus'h!a'1tsa,usschuß vorher bereits 
die unter Ziffer 6 der Ta:gesordnUillg aufgeführten 
Anträge behanJdelt haitte, ·ergab sich zu der Frage 
keine weitere Sachdebatte. Es wurde nur die Frage 
angerührt, ob es nötig sei, dafür ·ei:n eigenres Ges·etz 
zu ver·abschieden. Nachldem seitens des Ministeri
ums erklärt war.den war, daß die Ges•etzesvorlage 
von Vorteil se.i, isrt drese Frage erledigt gewesen. 

In der Ges·amta'bstimmung wurde der Gesetzes
antrag bei drei StimmentJhaltunJgen 1ang,enommen. 

Präsident Hanauer: Über die Verhandlungen des 
Ausschusses für Verfassungsfragen und Rechtsfra
gen (BeHaige 3143) berichtet der Herr AbgeoI'dnete 
Dr. Huber. Ich ertei1e ihm das Wor•t. 

Dr. Huber (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine Da:men und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungsfragen UnJd Rechtsfraigen hat 
sich in sieiner 196. Sitzung vom 6. Juli 1962 mit dem 
Antrag betreffend rein Ges:etz über die E·rrichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg be
faßt. Mitberiehterstatter war Herr Koliege Dr. 
Kriegisch, Berichterstatter war ich. 

Ich habe als B e r i c h t e r s t a t t e r ausgeführt, 
daß es sich zwar um einen Organisationsakt handle, 
daß a:ber ein Gesetz zuläss•ig und im Hinblick auf 
das HochschuHehrerg.esetz sogar noitwendig s'ei. 

Der Mitberichterstatter hat s~ch dies•er 
A uffas•sungen angeschlO's•sen. 

Herr Kollege Dr. Alfred Seid 1 machte Beden
ken aus Artikel 79 der Bayerischen Verfassung gel
tend. - Herr Kollege Dr. Ho e g n er bemerkte 
demgegenüber, di·ese Bestimmung beziehe sich nur 
auf den festgesetzten Haushaltsplan, also auf das 
jeweilige Raushaltsja•hr. Im Etat 1962 srei ein ein
schlägiger BetI'ag nicht ·enthalten. Der Herr Kollege 
Dr. S e i d 1 hat demgegenüber an der Auffassung 
festgehalten, nach Artikel 79 der Bayerischen Ver
fassung müsse di!e Deckung auch für künftige Jah
re da sein. Vorsitz.en!der Dr. H e 1 d, ich als Bericht
erstatter, der Herr Mitberichterstatter, sowie die 
Kollegen Dr. Hoegn.er unrd Dr. Merk sind dieser 
Auffas.sun.g entgegenJgetreten. Über.einstimmend 
wurde die Meinurug vertreten, •daß Artrkel 79 d!er 
Bayerischen Ve.rfassung sich nicht auf künftige 
Haushalte bezi1ehen körIDe und auch gar nicht be
ziehe, weil das Volumen künftiger Haushalte nicht 
für längere Zeit vorauszus•ehen 'i!st. Herr Kollege 
Dr. Seidl hat dainn1 beantragt, es möge beschlossen 
w.er1den, gegen den Gesetzentwurf rechtliche Be
denken zu erheben. Für dies1en Antrag hat aber 
nur er selbst gestimmt. Der Antrag wurde mit 
überwältigender Mehrheit abgelehnt. 

. Von mir wurde dann beantragt, einen Artikel 3 a 
einzufügen, der da lautet: 

Artikel 2 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Lehrer und Assistenten 

an Hochschulen und Kunsthochschulen (Hoch
schullehrergesetz - . HSchLG -) - Beilage 
3143 - erhält folgende Fassung: 

Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen/Nürnberg und Regensburg 

- Diese Ergänzung ist nötig aus den Gründen her
aus, die ich vorher bereits für die Notwendigkeit, 
diesen Gegenstand durch ein Gesetz zu regeln, an
geführt habe. Es wurde einstimmig beschlossen, 
diesen Artikel 3 a zur, Aufnahme vorzuschlagen. 

Zu Artikel 5 wurde auf meinen Vorschlag hin 
beschlossen, als Tag des Inkrafttretens den 
1. August 1962 festzulegen. 

In der Gesamtabstimmung wurde bei 2 Stimm
enthaltungen beschlossen, dem Gesetzentwurf zu
zustimmen. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, diesem Beschluß 
beizutreten. 

Präsident Hanauer: Die Berichterstattung ist be
endet. Meine Damen und Herren! Ich hatte zunächst 
zti Beginn der Sitzung angeregt, die Berichterstat
tung auch auf die Punkte 6 bis 8 zu erstrecken. Ich 
möchte dies, weil es sich hier um ein Gesetz und 
dort um Anträge handelt, jetzt nicht tun, sondern 
mich zunächst auf das Gesetz beschränken. Wenn 
die Aussprache, sofern eine solche gewünscht wird, 
die Dinge schon mit antizipiert, können wir uns 
bei den Punkten 6 bis 8 darauf als bereits bespro
chen und damit auf erworbenes Kapital beziehen. 

Ich eröffne dann im Rahmen der zweiten Lesung 
zu diesem Gesetzentwurf die a 11 gemeine Aus -
sprach e. Wortmeldungen? - Es liegen keine 
Wortmeldungen vor. Die allgemeine Aussprache ist 
geschlossen. Wir treten gemäß § 60 Absatz 3 in die 
E in z e 1 b e r a t u n g ein. 

Der Abstimmung liegen zugrunde der Initiativ
gesetzentwurf (Beilage 2854) und die Beschlüsse des 
Ausschusses für kulturpolitische Fragen (Beilage 
3128), des Ausschusses für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen (Beilage 3139) und des Ausschusses 
für Verfassungsfragen und Rechtsfragen (Beilage 
3153). Die Ausschüsse .schlagen eine unveränderte 
Annahme vor. 

Ich eröffne die Aussprache zu Art i k e 1 1 -. 
Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Hand
zeichen.·- Danke. Die Gegenprobe! - 7 Gegen
stimmen. Stimmenthaltungen! - Bei einer Stimm
enthaltung gegen 7 Stimmen angenommen. 

Wir kommen zu Art i k e 1 2 -. Wer dem bei
treten will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Die Gegenprobe! - 8 Gegenstimmen. Stimment
haltungen? - Keine. Bei 8 Gegenstimmen ange
nommen. 

Wir kommen zu Art i k e 1 3 -. Wer dem· bei
treten will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Die Gegenprobe! - 9 Gegenstimmen. 
Stimmenthaltungen! -. Gegen 9 Stimmen ohne 
Stimmenthaltungen angenommen. 

Der Ausschuß für Rechtsfragen und Verfassungs
fragen schlägt die Einfügung eines neuen Artikels 4 
vor, der da lauten soll: 

Artikel 2 Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes über die 
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Rechtsverhältnisse der Lehrer und Assistenten 
an wissenschaftlichen Hochschulen und Kunst
hochschulen (Hochschullehrergesetz - HSchLG 

- vom ... GVBI. S .... ) 

erhält folgende Fassung: 

Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen/Nürnberg und Regensburg 

Wer der Einfügung dieses Artikels 4 zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - 8 Gegenstimmen. Stimm
enthaltungen? - Bei 8 Gegenstimmen ohne Enthal
tung ist der Artikel eingefügt. 

Wir kommen dann zu A r t i k e 1 4, der nunmehr 
Artikel 5 wird: 

Das Gesetz tritt am 1. August 1962 in Kraft. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - 8 Ge
genstimmen. Stimmenthaltungen? - Ohne· Stimm
enthaltung bei 8 Gegenstimmen angenommen. 

Hiermit ist die Einzelabstimmung abgeschlossen. 
Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz über die Errichtung einer vierten Lan
desuniversität. 

Meine Damen und Herren! Änderungen wurden 
nicht vorgeschlagen; wenn Widerspruch sich nicht 
erhebt, kann die dritte Lesung unmittelbar 
angeschlossen werden. - Das Hohe Haus ist damit 
einverstanden. 

Ich e~öffne im Rahmen der dritten Lesung die 
a 11 g e m e in e A u s s p r a c h e. Wortmeldungen 
liegen nic..11t vor. Die allgemeine Aussprache ist ge
schlossen. 

Ich eröffne die Ein z e 1 b er a tun g. Auch dazu 
liegen keine Wortmeldungen vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung in der dritten Le
sung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten Lesung 
zugrunde. Ich rufe auf Artikel 1 -, 2 -, 3 -, 4 -
und 5. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß ab s tim m u n g über 
das ganze Gesetz. Sie kann unmittelbar nach der 
dritten Lesung erfolgen, wenn die Beschlüsse der 
zweiten Lesung in der dritten Lesung unverändert 
geblieben sind, was der Fall ist. - Widerspruch er
hebt sich nicht. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die Abstim
mung in einfacher Form vorzunehmen. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Wer dem Gesetz in der soeben b,eschlossenen Fas
sung die Zustimmung geben will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. - Danke. Die Gegenprobe! 
- 10 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Mit 
einer Stimmenthaltung ist das Gesetz angenom-
1nen. 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz über die Errichtung einer vierten Lan
desuniversität. 

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Der 
Gesetzentwurf kann nun dem Bayerischen Senat 
zugeleitet werden. 

Ich rufe auf Punkt 6 der Tagesordnung: 
Antrag der Abgeordneten Schlichtinger 
und anderer betreffend Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Regensburg 

(Beilage 1885) 

Antrag der Abgeordneten Dr. Fischer und 
anderer, Schlichtinger und anderer, Dr. Be
cher, Dr. Wüllner und Fraktion, Pöllath, 
Dr. Fischbacher, Dr. Ernst betreffend Er
richtung einer vierten Landesuniversität 

in Regensburg (Beilage 2145) 

Antrag Ur. Hoegner, Schlichtinger und 
Fraktion betreffend vorbereitende Maß
nahmen für die Errichtung einer vierten 

Landesuniversität in Regensburg 
(Beilage 2969) 

Es berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für kulturpolitische l!...,ragen (Beilage 
3085) der Herr Abgeordnete Gentner. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Gentner (SPD), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Das Hohe Haus - -

(Abg. Bezold: überholt!) 

- Nein, Herr Kollege; ich komme gleich darauf. Das 
Hohe Haus hat - wenn man von der aqweichen
den Haltung einer einzigen Fraktion absieht -
soeben mit erfreulicher Einmütigkeit die Errich
tung einer vierten Landesuniversität in Bayern, 
und zwar in Re$ensburg, beschlossen. 

Bei den Erörterungen im Kulturpolitischen Aus
schuß, die sich vom 22. März bis zum 3. Juli hin
zogen, standen im Mittelpunkt der Beratungen drei 
Anträge: der Antrag auf Beilage 1885, den der 
Herr Kollege Dr. Schubert schon bekanntgegeben 
hat, der Antrag auf Beilage 2145, den Herr Kol
lege Dr. Schubert ebenfalls erwähnte, und nun 
liegt noch ein dritter Antrag auf Beilage 2969 vor, 
den ich aber, wie ich meine, nicht zur Verlesung 
bringen brauche, da das Wichtigste aus diesem An
trag in einem zusammengezogenen Antrag auf Bei
lage 3085 zum Ausdruck kommt. Herr Kollege 
Schlich tinger hat in der Sitzung vom 7.Juni 
die drei erwähnten Anträge zu diesem neuen An
trag zusammengezogen, der folgendermaßen lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, unver
züglich alle notwendigen Schritte zu unterneh
men, damit die vom Wissenschaftsrat für Süd
deutschland geforderte weitere Universität in 
Bayern, und zwar in Regensburg, errichtet 
werden kann. 

Besonders soll die geistige Planung durch 
ein vom Kultusministerium zu berufendes 
Gremium aus Wissenschaftlern und Parlamen
tariern sofort in Angriff genommen werden. 

Vom Haushaltsjahr 1963 an sollen Planungs
mittel bereitgestellt werden. 1965/66 soll mit 
dem Bau der Universität begonnen werden. 
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. Unbeschadet der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg darf der Aus
bau der bestehenden Universitäten einschließ
lich der Pädagogischen Hochschulen nicht ver
nachlässigt werden. 

Nun gibt es Kollegen in diesem Hause, die der 
Meinung sind, dieser Antrag sei angesichts des eben 
beschlossenen Gesetzes überflüssig. Wir aber sind 
der Meinung - und diese Meinung wurde vom 
Kollegen Sc h 1 ich t in g er im Ausschuß ausführ
lich dargetan -, daß das eben beschlossene Gesetz 
zu wenig konkrete Forderungen enthält. Wir fin
den, daß besonders der Artikel 3 die Dinge, die ge
schehen sollen, in großem Maße dem Kultusmini
sterium überläßt und daß es richtig sei, hier kon
krete Forderungen aufzustellen und Festlegungen 
zu treffen. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den von mir 
eben verlesenen Antrag mit 17 gegen 3 Stimmen 
bei einer Stimmenthaltung angenommen. Ich darf 
das Hohe Haus bitten, ebenso zu verfahren. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 
(Beilage 3133) berichtet der Herr Abgeordnete 
Zillibiller. Ich erteile ihm das Wort. 

Zillibilier (CSU), B er ich t erstatte r : Meine 
Damen und Herren! Der Haushaltsausschuß hat 
über diese drei Anträge in der Form beraten, daß 
er den vom Kulturpolitischen Ausschuß beschlos
senen Antrag, der die drei Anträge zusammenfaßt, 
zugrundegelegt hat. In der Sitzung vorher hatte 
der Herr F in an z mini s t er bereits eine Er
klärung zu dieser Frage abgegeben, da er bei der 
Sitzung selbst nicht anwesend sein konnte. 

Der Herr Kollege K a 11 e n b ach erwähnte, daß 
er die finanzielle Frage, die durch den Haushalts
ausschuß in erster Linie zu untersuchen gewesen 
wäre, nicht so nebensächlich behandelt wissen 
wollte, wie dies bisher geschehen sei. Bei der gege
benen finanzpolitischen Situation im Bund und den 
dadurch unklaren Verhältnissen erscheine es ihm 
notwendig, den Absatz 3 des Antrags zu streichen, 
der eine gewisse finanzielle Bindung für die näch
sten Jahre bedeute, und in A:bsatz 4 nicht von 
Universitäten, sondern allgemein von Hochschulen 
zu sprechen. 

Herr Kollege Dr. Eisenmann betonte, daß 
nach der Erklärung des Herrn Finanzministers wohl 
keine Schwierigkeit mehr bestehen könne, über den 
Antrag in der Form abzustimmen, wie der Kultur
politische Ausschuß vorgeschlagen hat. Denn gegen
über 1950, als d~e Frage einer Universitätsgrü~dung 
in Regensburg und Bamberg schon einmal zur De
batte stand, habe sich sehr viel verändert. 

Herr Kollege Z i e t s c h erklärte, daß für ihn 
die finanzielle Seite in den Vordergrund trete; 
denn so positiv, wie es eben angesprochen worden 
sei, hätten die Erklärungen des Finanzministers 
nicht gelautet. 

Der Abänderungsantrag K a 11 e n b ach auf 
Streichung von Absatz 3 und Änderung von Ab
satz 4 wurde gegen 2 Stimmen bei 4 Stimment
haltungen abgelehnt. 

Absatz 4 wurde dann doch noch geändert; man 
sprach nicht mehr von Universitäten, sondern von 
Hochschulen. Gegen eine Stimme bei drei Stimm
enthaltungen wurde dann der Antrag auf Beilage 
3085 angenommen; lediglich in Absatz 4 ergibt sich 
folgende Änderung: 

Unbeschadet der -Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg darf der Aus
bau der bestehenden Hochschulen nicht ver
nachlässigt werden. 

Ich bitte das Hohe. Haus, diesem Beschluß bei
zutreten. 

Präsident Hanauer: Es handelt sich also um die 
Anträge auf Beilage 1885, 2145 und 2969, die von 
den Ausschüssen zu einem neuen Antrag auf Bei
lage 3085 zusammengefaßt wurden, wobei jedoch 
der letzte Absatz dieser Formulierung nach dem 
Beschluß des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen eine Abänderung erfahren sollte. Es 
wird jetzt von Pädagogischen Hochschulen nicht 
mehr gesprochen, sondern der letzte Absatz soll 
lauten: 

Unbeschadet der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg darf der Aus
bau der bestehenden Hochschulen nicht ver
nachlässigt werden. 

Ich lasse also über die Formulierung des Be
schlußantrags auf Beilage 3085 mit der sich aus 
der Beilage. 3133 ergebenden Änderung des letzten 
Absatzes abstimmen. Wer dem zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte um d~e 
Gegenprobe. - 9 Gegenstimmen.· Stimmenthal
tungen? - 2 Stimmenthaltungen. Bei 9 Gegen
stimmen und 2 Stimmenthaltungen angenommen. 

Ich rufe nun auf Punkt 7 der Tagesordnung:· 

Anträge der Abgeordneten Zink und an
derer betreffend Errichtung einer techni
schen Fakultät für Kernphysik und Strah
lenforschung an der Universität Erlangen-

Nürnberg (Beilage 2234) 
Dr. Merk, anderer und Fraktion betref
fend Errichtung einer teehnischen Fakultät 
an der Universität Erlangen-Nürnberg und 
Errichtung einer Medizinischen Akademie 

in Augsburg (Beilage 2855) 

Es berichtet über die Beratungen des Ausschus
ses für kulturpolitische Fragen (Beil. 3087, 3129) 
zunächst der Herr Abgeordnete Sonntag und dann 
der Herr Abgeordnete Dr. Schubert. 

Sonntag (SPD), B er i c h t erst a t t er : Herr 
Prä:sid1ent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für kulturpoliti'Sche FDagen hat sich in seiner 109. 
SitzUJng am 7. Juni 1962 mit dem Antrag des Ab
gieo!'dneten Zink u. a. betreffend Errichtung einer 
technischen Fakultät für Kernphysik und Strahlen
forschung an der Universität Errangen-Nürnberg 
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befaßt. Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter 
de'r Herr Kollege Euerl. 

Gleichzeitig mit d1es1em Antra:g wurde erledi.igt 
der Antrag Dr. Merk, Fink H., Klughammer, Dr. 
Pirkl, Dr. Pöhner, Schäfer K., Dr. Vorndran und 

· Fraktion betreffend Errichtung einer technischen 
Fakultät an der Uni\nersität Erlangen-Nürnberg, 
und zwar in seinem ,ersten Teil. 

Der erste Antrag lautet: 

Die Staatsr.egierUJng wird erisucht, die Er
richtung ,einer technischen F·akultät für Kern
physik und Strahlenforschung an der Univer
sität Erlangen-Nür.rrberg icn Erwägung zu zie
hen. 

Die .erste Hälfte des 2. Antrags l;autet: 

Die Staatsregierung wird ernucht, umgehend 
die Errichtung einer technischen Fakultät an 
der Univer.sität Er1Jangen-Nürnberg in die We
ge zu leiten. 

Der B e r i c h t e r s t a t t er verwies zunächst auf 
di,e Seite 11 der Denkschrift des Kultusministeri
ums, wo es heißt: 

Insbesonderie auf dem Gebiet d1er Kernphysik 
besteht voraussichtlich ein hoher Bedarf ari 
ausgebiMeten Kernphysikern und Stra:hlenfor
schern. 

Er verwies ferruer auf d1e Seiten 20 und 22 der 
Denkschrift, wo da:s Kultusministerium bezüglich 
der Universität ErlJangen bemerkt, daß dort die Er
richtung ,einer technischen Fakultät finanzielle Mit
tel von rund 100 Millionen DM ·erforidere, daß der 
Wissenschaftsrat für den Auslbau der Naturwissen
schaftlichen Fakultät bereits 19 neue Lehrstühle ge
fordert habe und daß für den Ausbau der Techni
schen Fakultät für Kernphysik und Stmhlenfor
schung sicherlich noch 1einige zusätzliche Lehrstühle 
notwendig seien. 

Der Kulturpolitsche Ausschuß meinte, daß trotz 
Schulreform, Errichtung eiruer 4. Lan!desuniversität 
und gleichzeitigem Ausbau der bestehenden Hoch
schulen sowie Erriclitung einer Medizinischen Aka
demie in AugsbuJ:'lg und in München besonders auch 
die Errichtung ,einer Technisch·en Fakultät für 
Kernphysik und Strahlenforschung an der Univer
sität in Nürnberg in Erwägung zu ziehen sei. 

Der Herr M i t b e r i c h t 1e r s t a t t 1e r Euerl 
. stellte fest, daß schon im Jahre 1903, also lange be

vor man d'ie Errichtung ,einer 4. Universität in Re
gensburg gedacht habe, eine technische Abteilung 
angegliedert werden sollte. 

Es entspann sich dann 1eine längere Diskussion, 
in die besonders füeAntragsteUer,die Renen Zink 
und Dr. V o r n d r an eingriffen. 

Nach längerem Hin und Her entschloß sich der 
Ausschuß zu ei,ner neuen F·assung mit forlgendem 
Wortlaut: 

Die Staatsreg~erung wird ersucht, umgehend 
die Errich'.tung einer Technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen~Nürnberg in die 
Wege zu l,eiten. 

-------------~ 

, 
Diese Fassung wuvde bei 2 Stimmenthaltungen, 

im übrigen einstimmig angenommen. Ich bitte d1;1s 
Hohe Haus, dies~em Votum beizutreten. 

(Zuruf dies kbg. Bezold) 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Bezold, darf 
ich ·erst die Berichterstattung zu Ende führen lassen! 

Die ergänzende Berichterstattung hat I:Ierr Ab
geordn!eter Schubert. 

Dr. Schubert (CSU), Be ri eh t et statte r: Der 
zweite Teil des Antrags ,auf Beilag,e 2855 fordert 
die Errichtung einer MediZlinischen Akademie in 
Augsburg. 

Nachdem der Kulturpolitische Aus<schuß n'ach 
gründlicher SachbehandJung ZUT Auffassung ge
langt ist, daß die Voraussetzungen für die Errich
turng 'einer Medizinischen Akademie in Augsburg 
im Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
durchaus gegeben seien, beantragten beide Bericht
erstatter die Zustimmung zu diesem Grundsatzbe
schluß. 

Das Ergebnis der AbstimmU111g: Der Antrag wur
de g,egen eine Stimme angenommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß des Kul
turpolitischen Ausschusses beizutreten:. 

Präsident Hanauer: Ich bitte den Herrn Abge
ordneten Zifübiller das Wort zu ergveifon und den 
Bericht für den Ausschuß für Staratshaushalt und 
Finanzfragen (Bei:Lage 3134) zu geben. 

Zillibiller (CSU), B er ich t erstatte r : Meine 
Damen und Heuen! Der Hausih.altsausschuß hat 
diese Frage am 5. Juli behand,elt. Er hat sich ruach 
der Beilage 3087 gerichtet, die der Kulturpolitische ,, 
Ausschuß erarbeitet hat. 

Es ist lediglich die Frage nach dem Grundstück 
und die Frage nach der Konzeption, die das Kultus
minister~um in Bezug auf die Technische F1akultät 
hat, aufgetaucht. Das Ministerium hat, soweit j 1etzt 
eine Erkenntnis möglich ist, eine befriedigende Ant
wort gegeben. Der Antrag auf Beilage 3087 wurde 
bei einer Stimmenthaltung angenommen. 

Bezü:glich der Medi1zini1schen Akademie in Augs
burg hat sich der Haushaltsausschuß ·ebenfalls nach 
der entsprechenden Beilage des Kulturpolitischen 
Ausschusses gerichtet u:nid dem Antrag in folgender 
Form zugestimmt: 

Die Staatsr'egierung wird 1ersucht, umgehend 
die Errichtung einer Medizinischen Akademie 
in AugSJburg in d~e We'ge zu leiten. 

Präsident Hanauer: Herr Abgeordneter Bezold! 

Bezold (FDP): Herr Präsident, Hohes Haus! Ich 
stelle den Antrag, bei der Abstimmung zwischen 
Erlangen und Augsburg zu trennen. 

Prräsiden'4 Hana~er: Herr Abgeordneter Fink! 

Fink Hugo (CSU): Nicht als Abgeordneter von 
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Augsburg, aber für meine Fraktion bitte ich, diesen 
Antrag abzulehnen. 

(Sehr richtig! bei der BP) 

Meine Damen und Herren! Die hochschulpolitische 
Vorstellung meiner Fraktion beinhaltet erstens den 
Gesetzentwurf Regensburg, dem wir mit großer 
Mehrheit zugestimmt haben, zweitens Erlangen und 
drittens Augsburg. Wir wollen überall das Erfor
derliche tun. Wir wollen auch den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats folgen und eine der sieben 
Medizinischen Akademien in Bayern errichten. Wir 
sind der Auffassung, daß das in Augsburg sehr wohl 
geschehen kann. Wir sind also der Meinung, · daß 
diese Vorstellungen, wie ich schon im Kulturpoliti
schen Ausschuß gesagt habe, ein zusammengehöriges 
Paket sind. Wir wollen das nicht getrennt wissen 
und ich bitte deshalb, den Antrag des verehrten 
Herrn Kollegen Bezold abzulehnen. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Ich darf also zunächst über. 
den G e s c h ä f t s o r d n u n g s an t r a g abstim
men lassen, wonach über den Antrag, dessen .For
mulierung wohl dem Antrag auf Beilage 2855 ent
spricht und sowohl Erlangen-Nürnberg wie Augs
burg betrifft, getrennt abgestimmt werden soll. 

Wer für die Trennung in zwei verschiedene Ab
stimmungsgänge ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Stimment
haltungen? - Der Geschäftsordnungsantrag ist mit 
überwiegender Mehrheit abgelehnt. Demnach wird 
über den Antrag im ganzen abgestimmt. 

Der Beschluß, den Sie zu fassen haben - da 
meine Unterlagen nicht völlig klar zu sein scheinen 
und die Beilage 3087 nur einen Teil enthält, bitte 
ich die Herren Berichterstatter, mich gegebenen
falls zu korrigieren -, lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, umgehend 
die Errichtung einer Technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen-Nürnberg und einer 
Medizinischen Akademie in Augsburg in die 
Wege zu leiten. 

Wer dem die Zustimmung geben will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! 
- Stimmenthaltungen? - .Es ist einstimmig so be
schlossen. 

Dann bleibt mir nur noch übrig, den Punkt 18 der 
Tagesordnung aufzurufen und damit das Universi
tätskapitel abzuschließen: 

Antrag des Abgeordneten Ohliger und an
derer betreffend Errichtung einer Medizi
nischen Akademie in München (Beilage 

2053) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Kultur
politische Fragen (Beilage 3088) berichtet der Herr 
Abgeordnete Lauerbach; ich erteile ihm das Wort. 

Lauerbach (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Antrag des Abgeordne
ten Ohliger und anderer, der den Kulturpolitischen 

Ausschuß in seiner 109. Sitzung am 7 .. Juli 1962 be
schäftigte, hat folgenden Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, zur Grün
dung einer Medizinischen Akademie in Mün
chen Verhandlungen mit der Landeshauptstadt 
München zu führen und dem Landtag hierüber 
baldmöglichst zu berichten. 

Mitberichterstatter war der Herr Kollege Unger
mann. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r verwies in diesem 
Zusammenihang auf die Denkschrift der Staatsre;g±e
rung, worin die Gründung Medizinischer Akademien 
empfohlen, aber auch festgestellt wird, daß es in 
München einer zusätzlichen Medizinischen Akademie 
nicht bedarf, wenn neben dem Neubau des Kli
nikum13 in Großhadern auch ein Ausbau und eine 
Modernisierung des Klinikums der Medizinischen 
Fakultät im Stadtinnern von München durchgeführt 
wird. Im übrigen stellte der Berichterstatter fest 
daß nicht die Gründung einer neuen Medizinische~ 
Akademie in der Absicht der Antragsteller liege, 
sondern daß es eigentlich darum gehe, den bei wei
tem nicht ausreichenden Lehrkörper an der Medizi
nischen Fakultät durch eine Heranziehung der an 
den städtischen Großkrankenhäusern tätigen habili
tierten :Ärzte zum Vorteil der Studenten zu er
weite:r:n. 

Der Herr S t a a t s m i n i s t e r für U n t e r -
r ich t und Ku 1 tu s, vom Berichterstatter. um 
eine Stellungnahme gebeten, stellte dann fest, daß 
die Forderung der Antragsteller im Grunde sowieso 
schon erfüllt sei. Die Oberärzte hielten nämlich, so
weit sie habilitiert seien, Vorlesungen in .allen 
städtischen Krankenhäusern. Die Einbeziehung der 
dort tätigen habilitierten Dozenten in die Prüfungs
kommission für die ärztlichen Prüfungen sei jedoch 
nicht möglich, weil dies eine Angelegenheit allein 
der Bestallungsordnung und des Bundesärztege
setzes sei. 

(Abg. Dr. Heubl und andere: Das war doch 
ein einstimmiger Beschluß, Herr Kollege!) 

- Ich wollte das nur in dem Zusammenhang au~
führen, weil ein Abänderungsantrag gestellt wor
den ist. Der Kultusminister erklärte, er habe keine 
Bedenken gegen Anträge der Medizinischen Fakul
tät, außer den bereits vorhandenen Prüfern weitere 
zu ernennen, und zwar habilitierte Ärzte der städti- · 
sehen Krankenhäuser. 

(Abg. Dr. Heubl: Kurz fassen'!) · 
An der weiteren Diskussion beteiligten sich noch 

eine Reihe von Kollegen, und schließlich stellte der 
B er ich t er s tat t er, um die Debatte abzukür
zen, auf Grund der Diskussionsbeiträge einen Ab
änderungsantrag, der auch vom Mit b er i c h t -
e r s t a t t e r gutgeheißen wurde und gegen den 
weder der An t r a g s t e 11 e r noch der Herr K u 1-
t u s mini s t er Einwendungen erhob. Dieser Ab
änderungsantrag hatte folgenden Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem Land
tag bis zum 1. Oktober 1962 zu berichten, inwie
weit die städtischen Großkrankenhäuser ein
schließlich der dort tätigen und habilitierten 
Ärzte in den vollen Lehr- und Prüfungsbetrieb 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
München einbezogen werden konnten. 
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Dieser Antrag wurde, von 2 Stimmenthaltungen 
abgesehen, einstimmig angenommen. Ich bitte das 
Hohe Haus, sich diesem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Dazu liegen mir noch ein Abänderungsantrag der 
Fraktion der Freien Demokratischen Partei und 
eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Dr. 
Dehler vor. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Dehler (FDP): Herr Präsident, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich habe die Ehre, den 
Abänderungsantrag meia:Jier Fraktion zu !dem vor
liegenden Antrag zu begründen. Wie sie mit einem 
Blick sehen, handelt ,es sich darum, daß der gleiche 
Prüfungsauftrag, der der Staats,regierung für die 
Einbeziehung der Münchener Großkrankenhäuser 
in den Ausbi1dungsbetrieb der Münchener Medizi
nischen Fakultät gege'ben wird, auf die Fakultät 
an der Universität Erlangen-Nürnberg 'hinsichtlich 
des Nürnberger Großkrank,en:hauses ,erweitert wer-. 
den soll. Ich darf dabei in Erinnerung bringen, daß 
meine Fraktion 'am 25. Januar 1961, also vor nun
mehr schon eineinhalb Jahren, -einen diesbezügli
chen Antrag hier im Hohen Hause eingebracht hat, 
der nach unserer Kenntnis aHerdings bis heute we
der eine Behan!dlung noch eine Erledigung fand. Da 
es sich nicht um einen Grun!dsatzbeschluß, sondern 
nur um einen Berichtsauftrag handelt, sch.eint es 
mir recht und billig zu sein, die auch im Raum Er
langen-Nürnberg seit Jah11en diskutierten Lö-: 
sungsmöglichkeiten ,ebenfalls in d!en Grundsatzbe
richt aufzunehmen und eine grundsätzlich ver
nünftige Entwicklung, die mit dem vorliegenden 
Antrag für München beabsichHgt ist, auch in Nürn
berg für den fränki,schen Raum zu ,ermöglichen. 

Präsident Hanauer: Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor. - Wir ha:ben also 'abzustimmen über 
den Antraig auf Beilage 2053 im. der Formulierung' 
des Beschlusses auf der Beilage 3088. Dazu liegt 
aber nun ein Abänderungsantrag vor, der sich von 

der endgültigen Formulierung darin unterscheidet, 
daß die Worte „und Nürnberg" bzw. „un!d Erlan
gen/Nürnberg" eingefügt sind. Sonst ist der Wort
laut gleich. 

Ich habe über den A'.bänderunigsantrag der Frak.:. 
tion der FDP, der als Beilage zu Ziffer 8 der Ta
gesordnung vorliegt, vorweg abstimmen zu lassen. 
Ist der Antrag bekannt? Habe ich ihn noch zu ver
lesen? - Nein. 

Dann bitte ich um ein Han!dZ'eä.chen, wer dem 
Abänderungsantrag und damit 1dem g·esamten An
trag in der abgeänderten :erweiterten Fa:s,sung nach 
dem Antrag der FDP-Fraktion die Zustimmung 
geben will. - Ich danke. Di:e Gegenpro'he! - Das 
erste war die Mehrheit. Stimmenthaltungen? -
Bei einer ·Reihe voin Gegenstimmen und eini!gen 
Stimmenthaltungen ist der Antrag mit Mehrheit 
angenommen. Damit ist der Punkt 8 ebenfalls er
ledigt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte die Sit
zunig für heute schließen. Die beiden Punkte 9 und 
10, die uns nicht lange aufhalten, möchte ich mor
gen eventuell auch noch mi:t einem Teil der Punkte 
11 bi:s 14 nach der nachmittä!gigen Abstimmung 
über den Nachtragshaushalt erledigen. 

Damit kann der Donnierstag für Ausschußsitzun
gen vorbehalten werdien.. Im Auftra:g d:es Vorsitzen
den des Geschäftsordnungsausschusses: darf ich be.'. 
kanntgeben, daß der GeschäftsordnUIIl!gsausschuß am 
Donnerstag um 10 Uhr zusammentritt. Ich glaube, 
der Rechts- und Verfassungsausschuß wird um 9 
Uhr zusammentreten, um über di!e Einwendungen, 
die vom Senat zu ·einigen Geset2ien kommen, noch 
Berqtung zu pfleg.en. 

Di,e Sitzung nimmt ihren Fortgang morgen früh 
um 9 Uhr zunächst mit der Berichterstattung und 
dann mä.t dem Beginn d!er Aus,sprache zu Punkt 2 
und 3 der Tagesordnung. 

Die Sitzun1g ist für heute geschlosS'en. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 18 Minuten) 


